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1. Rechtliche Grundlagen, Prüfungsgegenstand, Prüfungsgrundsätze  

 

1.1. Rechtliche Grundlagen 

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch das Amt für Prüfung und Revision des Main-

Kinzig-Kreises als zuständiges Rechnungsprüfungsamt im Sinne des § 129 der HGO in Ver-

bindung mit § 131 Abs. 1 HGO.  

 

Ziel der Prüfung war, nach § 128 HGO festzustellen, ob der Jahresabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Niederdorfelden dar-

stellt. 

 

1.2. Prüfungsgegenstand 

 

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Niederdorfelden, be-

stehend aus 

 

 der Vermögensrechnung (Bilanz), 

 der Ergebnisrechnung,  

 der Finanzrechnung, 

 den Anlagen zum Jahresabschluss, 

 dem Rechenschaftsbericht. 

 

1.3. Prüfungsgrundsätze 

 

Nach § 130 Abs. 1 HGO ist das Rechnungsprüfungsamt bei der Durchführung von Prüfungen 

unabhängig. Der Gemeindevorstand kann keine Weisungen erteilen, die den Umfang, die Art 

und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen. 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses und der Vorlage des Schlussberichts unterstützt unser 

Amt die Gemeindevertretung bei der Beratung und Beschlussfassung über den Jahresab-

schluss und die Entlastung des Gemeindevorstands. Die den Organen übertragene Verant-

wortung für die Aufsicht der Verwaltung bleibt hiervon unberührt. 

 

Gezielte Prüfungshandlungen zur Aufdeckung von Unterschlagungen oder sonstigen straf-

rechtlich relevanten Tatbeständen zu Lasten der Gemeinde sowie die Prüfung des Umfangs 

und der Angemessenheit des Versicherungsschutzes sind nicht Gegenstand der Abschluss-

prüfung. 

 

Die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter für die korrekte Rechnungslegung sowie für 

eine ordnungsgemäße Buchführung und den daraus zu erstellenden Jahresabschluss wird 

durch unsere Prüfung nicht eingeschränkt.  

 

 

2. Prüfungsdurchführung und allgemeine Bemerkungen 

 

2.1. Prüfungsart und Prüfungsumfang 

 

Die Prüfung erstreckte sich nach § 128 Abs. 1 HGO auf die Feststellung, ob  
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 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt sind, 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 

ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss nach § 112 Abs. 1 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellt, 

 die Berichte nach § 112 Abs. 1 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 

Gemeinde vermitteln. 

 

Im Rahmen der Prüfung wurden auch die Feststellungen und Ergebnisse aus den vorange-

gangenen Prüfungen der Jahresabschlüsse berücksichtigt.  

 

Soweit sich aus der Prüfung Beratungsbedarf für künftige Verfahrensweisen ergeben hat, ha-

ben wir diesen der Verwaltung gegenüber wahrgenommen. 

 

2.2. Auskünfte 

 

Auskünfte erteilten uns: 

 

 Bürgermeister Herr Klaus Büttner 

 Frau Ute Klingelhöfer, Leiterin Finanzverwaltung 

 Frau Gabriele Giesel, Leiterin Gemeindekasse 

 weitere Beschäftigte der Verwaltung. 

 

Die von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind von den gesetzlichen 

Vertretern der Gemeinde bereitwillig erteilt worden.  

 

2.3. Vollständigkeitserklärung 

 

Der Bürgermeister hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und 

des Rechenschaftsberichts durch Abgabe der Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt. 

Mit Schreiben vom 16.07.2019 legte Herr Bürgermeister Büttner eine Vollständigkeitserklä-

rung vor, nach der alle bekannten und für den Jahresabschluss relevanten Sachverhalte be-

rücksichtigt wurden. 

 

2.4. Prüfungszeit, Prüfungspersonal 

 

Die Prüfung führten wir mit Unterbrechungen in der Zeit vom 14.04. bis 19.08.2021 durch. 

Sie wurde durchgeführt von den Mitarbeitern des Main-Kinzig-Kreises Frau Stefanie Weigand, 

Herrn Hagen Walenzyk und Frau Carina Zinkhan (Technische Prüfung). 
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3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

 

Nach § 95 HGO bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Ge-

meinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vorschriften für die 

Haushaltsführung verbindlich. 

 

3.1. Erlass der Haushaltssatzung 

 

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf der Haushaltssatzung nach § 97 Abs. 1 HGO am 

17.10.2017 festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung am 15.12.2017 

vorgelegt. Die nach § 97 Abs. 2 HGO erforderliche öffentliche Bekanntmachung ist am 

03.11.2017 und die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung vom 07.11. bis 15.11.2017 

erfolgt. 

 

Die von der Gemeindevertretung am 14.12.2017 -und somit nach § 97 Abs. 4 HGO verspätet- 

beschlossene Haushaltssatzung wurde der kommunalen Finanzaufsichtsbehörde am 

19.12.2017 vorgelegt. Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung am 12.03.2018 geneh-

migt. Die Genehmigung wurde mit Auflagen erteilt. Der Bürgermeister hat die Gemeindever-

tretung am 26.04.2018 hierüber in Kenntnis gesetzt.  

 

Die nach § 97 Abs. 5 HGO erforderliche öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

ist am 15.03.2018 erfolgt. Die Haushaltssatzung wurde den Vorschriften entsprechend in der 

Zeit vom 20.03.2018 bis 28.03.2018 öffentlich ausgelegt.  

 

- Prüfungsfeststellung, Anmerkung 

 

Die haushaltsjährlich zu erstellende Haushaltssatzung und der damit verbundene Haushalts-

plan bilden die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune. Der Haushaltsplan er-

mächtigt den Gemeindevorstand, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflich-

tungen einzugehen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und 

gilt für das Haushaltsjahr (§§ 95 ff HGO). Die von der Gemeindevertretung beschlossene 

Haushaltssatzung, einschließlich ihrer Anlagen, soll spätestens einen Monat vor Beginn des 

Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden (§ 97 Abs. 4 HGO). 

 

Die Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Niederdorfelden wurde durch die Gemeindevertre-

tung erst am 14.12.2017 und damit verspätet beschlossen. Sie wurde der Aufsichtsbehörde 

mit Schreiben vom 19.12.2017 vorgelegt. Die Haushaltssatzung hat, nach Durchführung des 

aufsichtsbehördlichen Prüf- und Genehmigungsverfahrens und nach Abschluss deren öffent-

licher Bekanntmachung, am 29.03.2018 Rechtskraft erlangt. Bis zu diesem Zeitpunkt unterlag 

die gemeindliche Haushaltswirtschaft den einschränkenden Bestimmungen der vorläufigen 

Haushaltsführung gem. § 99 HGO. Danach war die Kommune bis zur Rechtsgültigkeit der 

Haushaltssatzung unter anderem nur berechtigt, finanzielle Leistungen zu erbringen, zu de-

nen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben un-

aufschiebbar waren; sie durfte insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen 

des Finanzhaushaltes fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgese-

hen waren. 

 

Wir verweisen auf die gesetzlichen Bestimmungen und empfehlen, die mit der Aufstellung des 

Haushaltes verbundenen Maßnahmen frühzeitig zu terminieren und das bezüglich des Erlas-

ses der Haushaltssatzung erforderliche Beschlussverfahren (§ 97 HGO) bereits im Haushalts-

vorjahr einzuleiten und abzuschließen. 
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Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass nur die finanziellen Leistungen von 

der Gemeinde Niederdorfelden erbracht wurden, die von der Vorschrift des § 99 HGO abge-

deckt waren. 

 

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde im Berichtsjahr nicht erlassen. 

 

3.2. Festsetzungen der Haushaltssatzung 

 

Erträge 12.411.860,00 € 9.352.800,00 €

Aufwendungen 10.818.260,00 € 9.510.700,00 €

Überschuss/Fehlbedarf (-) 1.593.600,00 € -157.900,00 €

 - lfd. Verwaltungstätigkeit -273.200,00 € -122.100,00 €

 - Investitionstätigkeit 1.146.600,00 € -973.300,00 €

 - Finanzierungstätigkeit -330.000,00 € 693.300,00 €

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-) 543.400,00 € -402.100,00 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 € 973.300,00 €

Verpflichtungsermächtigungen 0,00 € 0,00 €

Höchstbetrag der Kassenkredite 3.500.000,00 € 3.500.000,00 €

 - Grundsteuer A 370% 370% 0,0% Punkte

 - Grundsteuer B 495% 395% 100,0% Punkte

 - Gewerbesteuer 380% 380% 0,0% Punkte

Summe der Personalstellen 52,890 53,490

2018 2017 Veränderung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Stellenplan

3.059.060,00 €

1.307.560,00 €

1.751.500,00 €

Finanzmittelfluss aus

-151.100,00 €

2.119.900,00 €

-1.023.300,00 €

-0,600

945.500,00 €

-973.300,00 €

0,00 €

0,00 €

Steuerhebesätze

 

 

 

3.3. Deckungsvermerke 

 

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind 

nach § 20 Abs. 1 GemHVO kraft gesetzlicher Regelung gegenseitig deckungsfähig, wenn im 

Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Gleiches gilt für die veranschlagten Auszahlungen 
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und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Im Haushalts-

plan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge/ 

-einzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen oder bestimmte 

zahlungswirksame Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen/Aus-

zahlungen vermindern (§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO). § 20 Abs. 2 GemHVO räumt darüber 

hinaus die Möglichkeit ein, die Ansätze für sachlich zusammenhängende, zahlungswirksame 

und zahlungsunwirksame Aufwendungen durch Haushaltsvermerk (§ 17 Abs. 1 Ziff. 8 

GemHVO) budgetübergreifend für einseitig bzw. gegenseitig deckungsfähig zu erklären. Die 

Einrichtung budgetübergreifender Deckungskreise durch Haushaltsvermerk ist nach Maßgabe 

des § 20 Abs. 3 GemHVO auch für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-

gungen für Investitionen zulässig. 

 

Gemäß § 7 der Haushaltssatzung wurden alle in einem Budget veranschlagten zahlungswirk-

samen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) gem. § 20 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig de-

ckungsfähig erklärt. Sofern im Haushaltsplan dazu keine weiteren Bestimmungen angebracht 

werden, gilt dieser Grundsatz für alle Budgets ohne Einschränkung. Der Deckungsvermerk 

steht im Einklang mit § 20 GemHVO.  

 

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-

gungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 Abs. 3 gegenseitig deckungsfähig. 

 

Gemäß § 7 der Haushaltssatzung können die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, 

die in einem Budget veranschlagt sind, gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ansätzen für zahlungs-

wirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt wer-

den, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. 

 

Folgende Aufwendungen wurden gem. § 20 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig 

erklärt: 

 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 

 Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Außenanlagen und Infra-

strukturvermögen 

 Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser). 

 

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können gem. § 20 Abs. 5 

GemHVO innerhalb des Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen verwendet werden. 

 

Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 Abs. 1 GemHVO inner-

halb eines Budgets für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet wer-

den, sofern eine entsprechende Zweckbindung nachgewiesen ist. Gem. § 19 Abs. 3 GemHVO 

gelten diese Mehrausgaben nicht als überplanmäßige Ausgaben. Der Deckungsvermerk steht 

im Einklang mit § 19 GemHVO.  

 

Gem. § 19 Abs. 4 GemHVO gilt die Zweckbindung ebenso im Finanzhaushalt für entspre-

chende Mehrein- und Mehrauszahlungen. Diese Mehrauszahlungen gelten nicht als überplan-

mäßige Auszahlungen. 

 

3.4. Übertragbarkeit 

 

§ 21 Abs. 1 GemHVO lässt die Übertragung nicht beanspruchter Haushaltsmittel für Aufwen-

dungen eines Budgets in Haushaltsfolgejahre zu. Die Zulässigkeit der Mittelübertragung 

(Haushaltsermächtigung) bedarf eines Vermerks im Haushaltsplan. Die Übertragung der 
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Haushaltsmittel für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist 

nach Maßgabe des § 21 Abs. 2 GemHVO, also kraft gesetzlicher Regelung, zulässig. 

 

In § 8 der Haushaltssatzung wurden Aufwendungen eines Budgets gemäß § 21 Abs. 1 

GemHVO für übertragbar erklärt. Die Höhe der zu übertragenden Ansätze ist ebenfalls in § 8 

der Haushaltssatzung geregelt. 

 

Die Übertragbarkeit für Haushaltsmittel aus Haushaltsansätzen für Auszahlungen und Inves-

titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Finanzhaushalt) besteht kraft gesetzlicher 

Regelung (§ 21 Abs. 2 GemHVO). 

 

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur 

Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaf-

fungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder 

der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaß-

nahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende 

des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. 

 

3.5. Teilhaushalte 

 

Der Haushalt der Gemeinde ist nach den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen in Teil-

haushalte zu gliedern (§ 1 Abs. 3 GemHVO). In den Teilhaushalten sind Produktbereiche, 

Produktgruppen und Produkte darzustellen (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Die Teilhaushalte sind nach 

vorgegebenen Produktbereichen (Produktbereichsplan, Muster 12 zu § 60 GemHVO) oder 

nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern (§ 4 Abs. 2 GemHVO). 

 

Im Berichtsjahr wurden folgende Teilhaushalte gebildet: 

 

 PB 1 - Innere Verwaltung 

 PB 2 - Sicherheit und Ordnung 

 PB 3 - Schulträgeraufgaben 

 PB 4 - Kultur und Wissenschaft 

 PB 5 - Soziale Leistungen 

 PB 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 

 PB 7 - Gesundheitsdienste 

 PB 8 - Sportförderung 

 PB 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 

 PB 10 - Bauen und Wohnen 

 PB 11 - Ver- und Entsorgung 

 PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 

 PB 13 - Natur- und Landschaftspflege 

 PB 14 - Umweltschutz 

 PB 15 - Wirtschaft und Tourismus 

 PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

Die Gliederung der Teilhaushalte ist in Anlehnung an die sich aus den maßgeblichen finanz-

statistischen Vorschriften ergebenden Strukturen erfolgt. Jeder Teilhaushalt bildet eine Be-

wirtschaftungseinheit (Budget, Kostenträger), die einer Organisationseinheit zur selbständi-

gen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungs-

umfanges zugeordnet wurde (§ 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO i.V.m. § 58 Nr. 9 GemHVO). Im 

Haushaltsplan sind in den Teilergebnishaushalten Produktziele und Kennzahlen angegeben (§ 
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10 Abs. 3 GemHVO). Dem Haushaltsplan ist eine Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 4 Ziff. 6 

GemHVO beigefügt. 

 

Nach § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). 

 

3.6. Haushaltssicherungskonzept  

 

Die Gemeinde Niederdorfelden weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis für das Haus-

haltsjahr 2018 ebenso wie für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums bis 2021 aus. Da 

sie aber noch Fehlbeträge aus Vorjahren ausgleichen muss, war die Kommune gemäß § 92 

(5) Nr. 2 HGO  in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO verpflichtet, ein Haushaltssicherungs-

konzept aufzustellen. Für das Jahr 2018 hat die Gemeinde Niederdorfelden erstmals seit Be-

ginn der doppischen Haushaltsführung im Jahr 2009 eine Haushaltssatzung vorgelegt. Die 

Gemeinde Niederdorfelden plant im ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 mit 

einem Überschuss von 293,6 T€ und erfüllt somit die Vorgaben des § 92 HGO (Haushaltsaus-

gleich). Auch für die Jahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2021 werden po-

sitive ordentliche Ergebnisse erwartet. In den Folgejahren 2020 und 2021 sollen dann deutlich 

höhere Zahlungsmittelflüsse generiert werden, die ausreichen, die veranschlagten Tilgungen 

zu finanzieren und darüber hinaus noch eigene Mittel für die Durchführung von Investitons-

maßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

 

Der Finanzstatusbericht gibt für die Gemeinde Niederdorfelden für das Haushaltsjahr einen 

Indikatorwert von 60,00 % aus. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist somit in 

2018 als angespannt zu bewerten. Dies ist insbesondere auf den in 2018 negativen Zahlungs-

mittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zurück zu führen. 

 

Mit Beschluss vom 14.12.2017 hat die Gemeindevertretung das bisherige Haushaltskonsoli-

dierungskonzept überarbeitet. Die bereits im Rahmen früherer Haushaltssicherungskonzepte 

beschlossene Erhöhung der Grundsteuer B wurde in 2018 umgesetzt. Die noch bestehenden 

Verlustvorträge sollen über den Überschuss aus der Endabwicklung des Baugebiets Hainspiel 

komplett abgedeckt werden, so dass derzeit darüber hinaus in 2018 keine weiteren Konsoli-

dierungsmaßnahmen von der Gemeindevertretung erforderlich angesehen werden. In 2019 

und 2020 soll der Hebesatz der Grundsteuer B nochmal angehoben werden.  

 

Das geforderte fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept wurde der Aufsichtsbehörde zu-

sammen mit der Haushaltssatzung 2018 vorgelegt und entspricht den Erfordernissen des § 

24 GemHVO, den Vorgaben der Konsolidierungsleitlinie und der ergänzenden Hinweise. Das 

neue Konzept stellt den Haushaltsausgleich wie in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 

in Darmstadt gefordert für das Jahr 2018 und für die Folgejahre bis 2021 dar. Bereits der 

geplante Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis 2018 verbessert die Beurteilung der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit um eine weitere Stufe. Der Gemeinde Niederdorfelden 

wurde trotz Nichterfüllung der Vorgaben des § 3 (3) GemHVO die Genehmigung für die ver-

anschlagten Kassenkredite erteilt. Das Einvernehmen des Regierungspräsidiums Darmstadt 

zur Haushaltsgenehmigung 2018 wurde hergestellt, allerdings nur unter den Maßgaben, dass 

im Haushaltsvollzug 2018 zumindest aus laufender Verwaltungstätigkeit kein Zahlungsmittel-

bedarf entstehen darf und im Jahr 2019 entgegen der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplanung der Gemeinde Niederdorfelden die Tilgung vollständig aus laufender Verwal-

tungstätigkeit erwirtschaftet werden muss (Auflage). 

 

Gemäß § 106 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit den 

vorhandenen liquiden Mittel erfüllt die Gemeinde Niederdorfelden diese Vorgabe.  
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Die Gemeinde Niederdorfelden hat sich weiterhin intensiv zu bemühen, die Haushaltswirt-

schaft zu konsolidieren.  

 

Gemäß Ziffer 5 der Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte (Erlasse des Landes 

Hessen vom 06.05.2010; Stanz. 21/2010, Seite 1470, vom 14.09.2012; Stanz. 40/2012, 

Seite 1094, vom 03.03.2014) (Herbsterlass) ist eine Nettoneuverschuldung bei anhaltend 

defizitären Kommunen nicht genehmigungsfähig. Ausnahmen kommen nur in besonders ge-

lagerten Einzelfällen in Betracht.  

 

Auf die Vorschriften der Konsolidierungsleitlinie vom 29.10.2014, der ergänzenden Erlasse 

und die Auflagen in den bisherigen Haushaltsverfügungen wird verwiesen. Diese sind auch 

bei der Aufstellung künftiger Haushaltsjahre zu beachten.  

 

3.7. Berichtswesen  

 

Die Gemeindevertretung ist nach Ziffer 2 der Hinweise zu § 28 GemHVO mindestens zweimal 

jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichte sind so zeitge-

recht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finan-

ziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen. 

 

Ein Bericht im vorgenannten Sinn wurden der Gemeindevertretung am 27.06.2018 für den 

Zeitraum 01.01. – 31.12.2018 vorgelegt. Gründe für eine anlassbezogene Berichtsverpflich-

tung gem. § 28 Abs. 2 GemHVO lagen im Berichtsjahr nicht vor. Wir bitten künftig, die Vor-

gaben des § 28 GemHVO zu beachten und die Gemeindevertretung mindestens zweimal jähr-

lich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. 
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3.8. Einhaltung des Haushaltes1 

 

3.8.1. Planabweichungen über 100,0 T€ Gesamtergebnishaushalt  

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
1.437.460,00 € 1.335.781,36 € 101.678,64 € -

Steuern und ähnliche Erträge 

einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen

7.236.000,00 € 7.988.218,58 € -752.218,58 € +

Erträge aus Zuweisungen und 

Zuschüssen für lfd. Zwecke und 

allgemeine Umlagen

418.700,00 € 619.799,17 € -201.099,17 € +

Sonstige ordentliche Erträge 1.258.600,00 € 1.425.048,18 € -166.448,18 € +

Außerordentliche Erträge 1.300.000,00 € 2.019.574,96 € -719.574,96 € +

 - Erträge

Personalaufwendungen 2.779.160,00 € 2.618.234,53 € 160.925,47 € +

Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen
1.632.100,00 € 1.446.132,04 € 185.967,96 € +

Steueraufwendungen 

einschließl.  Aufwendungen aus 

gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen

4.638.900,00 € 5.707.747,15 € -1.068.847,15 € -

 - Aufwendungen

 
 

Die angegebenen Werte enthalten die veranschlagten und gebuchten Erlöse und Kosten aus 

internen Leistungsverrechnungen (§ 14 GemHVO). 

 

Erläuterungen zu der Tabelle 

 

Im Vergleich zum Planansatz wurden insgesamt 1.801,8 T€ höhere Erträge erzielt und insge-

samt 792,2 T€ höhere Aufwendungen geleistet. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushalts-

ansatz 2018, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.593,6 T€ vorgesehen hat, ergibt sich 

eine Plan-Ist-Abweichung in Höhe von EUR 1.009,6 T€ (=Ergebnisverbesserung). Das abwei-

chende Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuermehrerträge abzgl. der da-

mit verbundenen Mehraufwendungen für Steueraufwendungen sowie der Mehraufwendungen 

für die Zuführung zur Kreis- /Schulumlage, den Einsparungen bei den Personalaufwendungen 

im Kita-Bereich, sowie der Erträge aus der Endabrechnung Hainspiel in Höhe von EUR 1.866,9 

T€ zurück zu führen. Weiterhin fallen die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lau-

fende Zwecke um 201,1 T€ höher aus als geplant.  

 

                                           
1 Der fortgeschriebene Haushaltsansatz ergibt sich aus dem Ansatz lt. Haushaltsplan/ Nachtrags-

haushaltsplan zuzüglich Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren. 
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3.8.2. Planabweichungen über 100,0 T€ Teilergebnishaushalte 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich          

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Produktbereich 1 - Innere 

Verwaltung
1.367.450,00 € 2.140.393,90 € -772.943,90 € +

Produktbereich 6 - Kinder-

/Jugend- und Familienhilfe
851.800,00 € 1.014.063,58 € -162.263,58 € +

Produktbereich 16 - Allgemeine 

Finanzwirtschaft
8.682.000,00 9.515.477,70 -833.477,70 € +

 - Erträge

 

Produktbereich 6 - Kinder-

/Jugend- und Familienhilfe
2.612.700,00 € 2.463.711,57 € 148.988,43 € +

Produktbereich 16 - Allgemeine 

Finanzwirtschaft
4.758.400,00 € 5.807.441,83 € -1.049.041,83 € -

 - Aufwendungen

 
 

Erläuterungen zu der Tabelle 

 

Der Überschuss im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung resultiert im Wesentlichen aus den 

außerordentlichen Erträgen aus Grundstückserlösen (Abrechnung Baugebiet Hainspiel). 

 

Die Ergebnisverbesserung im Produktbereich 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe resultiert 

im Wesentlichen aus den Wenigeraufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendun-

gen in Höhe von 102,1 T€ sowie den Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

in Höhe von 42,9 T€. 

 

Im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft wurden im Haushaltsjahr 2018 Mehrer-

träge bei den Steuern in Höhe von 752,2 T€ erzielt. Das Ergebnis der Gewerbesteuererträge 

liegt mit 1.354,7 T€ über dem Ansatz. 

 

Im Jahr 2018 wurden Steuermehrerträge in Höhe von 752,2 T€ erzielt. Aufgrund der Gewer-

besteuermehrerträge sind für Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlagever-

pflichtungen Mehraufwendungen in Höhe von 140,2 T€ entstanden. Weiterhin sind für die 

Zuführung Kreis-, Schulumlage sowie Solidaritätsumlage Mehraufwendungen in Höhe von 

928,7 T€ entstanden. 

 

3.8.3. Planabweichungen über 100,0 T€ Gesamtfinanzhaushalt  

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis 

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Einzahlungen aus Abgängen von 

Gegenständen des 

Sachanlagevermögens  und des 

immateriellen Anlagevermögens

1.300.000,00 € 1.921.902,37 € -621.902,37 € +

 - Einzahlungen
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Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 
129.400,00 € 250.782,63 € -121.382,63 € -

Auszahlungen für Investitionen in 

das sonstige 

Sachanlagevermögen und 

immaterielle Anlagevermögen

375.300,00 € 136.945,44 € 238.354,56 € +

 - Auszahlungen

 
 

3.8.4. Planabweichungen über 50,0 T€ Teilfinanzhaushalte 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich          

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Produktbereich 1 - Innere 

Verwaltung
1.300.000,00 € 1.931.222,93 € -631.222,93 € +

 - Einzahlungen

 

Produktbereich 6 - Kinder-

/Jugend- und Familienhilfe
132.800,00 € 71.110,19 € 61.689,81 € +

 - Auszahlungen

 
 

3.8.5. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-

zahlungen  

 

Nach § 100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige zahlungswirksame Auf-

wendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind 

und die Deckung gewährleistet ist. 

 

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevor-

stand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen 

und Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zu-

stimmung der Gemeindevertretung; im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon alsbald 

Kenntnis zu geben. 

 

Gemäß § 9 der Haushaltssatzung ist bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Überschreitungsbetrag von 15,0 T€ der 

Gemeindevorstand zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Gemeindevertretung 

nach vorheriger Beschlussfassung im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss eingeholt werden. 

 

Bei Aufwendungen und Auszahlungen, welche durch zweckgebundene Spenden gedeckt sind, 

ist eine Beschlussfassung durch die Gremien entbehrlich. 

 

Soweit in der Haushaltssatzung etatisierte Plansätze für Aufwendungen/Auszahlungen über-

schritten wurden, standen in anderen Fällen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung bzw. der 

zugelassenen Deckungsfähigkeit (§§ 19, 20 GemHVO) Haushaltsmittel zur Deckung zur Ver-

fügung. Planüberschreitende Mehraufwendungen mit kalkulatorischem Charakter und ohne 

Zahlungsmittelfluss (Buchungen im Zusammenhang mit bilanziellen Rückstellungen, Kosten 

der internen Leistungsverrechnungen etc.) gelten gem. § 100 Abs. 4 HGO nicht als Haus-

haltsüberschreitungen. 
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Prüfungsfeststellungen, Anmerkungen: 

 

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden acht verschiedene außer- und überplanmäßige Auf-

wendungen und Auszahlungen vom Gemeindevorstand sowie von der Gemeindevertretung 

genehmigt.  

 

Randnummer 22 des § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO verpflichtet die Gemeinde, unverzüglich eine 

Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendun-

gen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen in einem im Verhältnis zu den gesamten Auf-

wendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Gleiches gilt, 

wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei ein-

zelnen vorgegebenen Finanzrahmen, also den Budgets im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. 

§ 58 Nr. 9 GemHVO, siehe auch Erl. Rn. 64zu § 95 HGO, in dem genannten Umfang geleistet 

werden müssen. 

 

Ab dem Jahresabschluss 2020 empfehlen wir um Festlegung einer Wertgrenze für über- und 

außerplanmäßige Ausgaben, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist. Zur Orientierung 

für die Ermittlung der Wertgrenze verweisen wir auf die Randnummern 22-26 in der Kom-

mentierung zu § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO. 

 

Weiterhin bitten wir künftig bei der Bildung einer außer- und überplanmäßigen Ausgabe um 

Vorlage eines stichtagsbezogenen Budgetausdrucks sowie eine Übersicht über die vorhande-

nen Mittel im Deckungskreis. 

 

 

4. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 

 

Nach 112 Abs. 9 HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss innerhalb von vier 

Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen. Der Gemeindevorstand hat den Jah-

resabschluss am 17.04.2018 beschlossen. Er wurde somit fristgerecht aufgestellt. 

 

Die Eröffnung der Bücher 2018 erfolgte zutreffend mit den Ergebnissen des geprüften Vor-

jahresabschlusses. Die Bestandteile des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, Finanzrech-

nung, Vermögensrechnung) entsprechen den Mustern der GemHVO.  

 

 

5. Vermögensrechnung (Bilanz)2 

 

Die Vermögensrechnung schließt zum Ende des Berichtsjahres mit einer Bilanzsumme von 

25.296,9 T€ ab. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme damit um 1.746,9 T€ 

erhöht.  

 

5.1. Aktiva 

 

5.1.1. Bilanzveränderungen  

 

                                           
2 siehe auch Berichtsanlage 1 
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- Übersicht  

  

20.865,7 T€

4.423,5 T€

7,8 T€

21.260,4 T€

2.282,0 T€

7,7 T€

Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzung
2018 2017

 

Abbildung 1: Bilanzveränderungen Aktiva 

 

- Wesentliche Beträge  

 

 Anlagevermögen 

Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken .................. -133,3 T€ 

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen ................ -155,1 T€ 

 

 Umlaufvermögen 

Sonstige Vermögensgegenstände ................................................. +144,3 T€ 

Flüssige Mittel ......................................................................... +1.925,2 T€ 

 

5.1.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen  

Geprüfte Positionen 

1. Lizenzen, Konzessionen 

2. Geleistete Investitionszuschüsse 

3. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

4. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

5. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 

6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

8. Beteiligungen 

9. Wertpapiere des Anlagevermögens 

10. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 

11. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisun-

gen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

12. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 

13. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

14. Sonstige Vermögensgegenstände 

15. Flüssige Mittel 

16. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
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- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis  

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die flüssigen Mittel haben wir mit der Finanz-

rechnung und den Kontoauszügen der Kreditinstitute verprobt. Die Prüfung ergab Feststel-

lungen in den Bereichen Forderung aus Steuern und Forderung aus Lieferung und Leistung. 

 

- Ergänzende Bemerkungen  

 

Zu 1.) 

Geprüft wurden die Neuberechnung der gesplitteten Abwassergebühr bei den Zugängen unter 

der Position DV-Software sowie die Abschreibungen der Lizenzen und der DV-Software.  

 

Zu 2.) 

In den geleisteten Investitionszuschüssen und –zuweisungen sind hauptsächlich Zuschüsse 

für die Gruppenkläranlage sowie an den Zweckverband Kläranlage ausgewiesen. Die übrigen 

Positionen betreffen u. a. Zuschüsse an Vereine in Niederdorfelden. Geprüft wurden u. a. die 

Investitionszuschüsse für die Gruppenkläranlage Schöneck-Niederdorfelden für die Erneue-

rung der Schlammentwässerung sowie die Aufstockung des Betriebsgebäudes der Gruppen-

kläranlage.  

 

Zu 3.) 

Die Abschreibung massiver Bauten erfolgt einheitlich über 80 Jahre. Die Position betrifft sämt-

liche Gebäude der Gemeinde Niederdorfelden einschließlich der Außenanlagen. 

 

Die Vermögensveränderungen bei der Position Bauten einschließlich Bauten auf fremden 

Grundstücken betreffen das Gebäudevermögen der Gemeinde. Der zum 31.12.2018 ausge-

wiesene Bilanzwert von 6.431,5 T€ setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen 

zusammen:  

 

 Gebäude Konjunkturprogramm ...........................................  301,9 T€  

 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbädern  ............................ 68,6 T€  

 Kindergärten, Kindertagesstätten .....................................  3.572,1 T€  

 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen .......................  652,7 T€  

 Leichenhallen und sonstigen Friedhofsgebäuden ....................  117,0 T€  

 Verwaltungsgebäude (Rathaus, Bürgerhaus) .......................... 195,2 T€ 

 sonstigen Betriebsgebäuden (Bauhof) ................................... 141,2 T€  

 anderen Bauten .................................................................. 954,9 T€  

 Grundstückseinrichtungen ................................................... 427,9 T€  

 

Wesentliche im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossene Baumaßnahme war die Fluchttreppe in 

der Kindertagesstätte „Pusteblume“. 

 

Zu 4.) 

Geprüft wurden im Haushaltsjahr im Wesentlichen die Reparaturarbeiten der Straßen- und 

Gehwegschäden die mit den Zuschüssen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm finan-

ziert wurden.  

 

 

 



M a i n - K i n z i g - K r e i s  S c h l u s s b e r i c h t   

A m t  f ü r  P r ü f u n g  u n d  R e v i s i o n   J a h r e s a b s c h l u s s  2 0 1 8  

G e m e i n d e  N i e d e r d o r f e l d e n   S e i t e  | 15   

Zu 5.) 

In den Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sind im Wesentlichen die Hochwasser-

pumpe, die Photovoltaikanlage Jugendhaus und die Solaranlage der Kindertagesstätte Lin-

denplatz ausgewiesen.  

 

Zu 6.) 

Zu den anderen Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören hauptsächlich, ne-

ben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand, die Büro- und EDV-Ausstattung der Gemeinde 

Niederdorfelden. 

 

Im Wesentlichen setzt sich diese Position aus dem Fuhrpark der Gemeinde (269,1 T€), den 

Werkzeugen (4,8 T€), den Werkstätteneinrichtungen und –geräten (2,5 T€), den Sonstigen 

anderen Anlagen (4,3 T€) und der Sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (105,4 T€) 

zusammen.  

 

In der Position Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die Anschaffungen von Ein-

richtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Kindertagesstätten und ein Gasmessgerät 

für den Bereich Abwasser ausgewiesen. Bei der Position Fuhrpark erfolgte die Anschaffung 

eines Kastenwagens für den Bauhof, im Bereich der Geringwertigen Vermögensgegenstände 

die Anschaffung einer Hardware und unter der Bilanzposition Büromaschinen die Anschaffung 

eines Alarmmeldeempfängers Digitalfunk für die Feuerwehr.  

 

Zu 7.) 

Wesentliche Anlagen im Bau in 2018 sind die Infrastrukturmaßnahmen im Bau (62,7 T€), die 

sich aus dem Vorjahr ergeben. 

 

In 2018 wurden im Wesentlichen die Zugänge bei den Fahrradständern am Bahnhof in Höhe 

von 21,8 T€ geprüft, die auch gleichzeitig aktiviert und in das Sachanlagevermögen umge-

bucht wurden.  

 

Zu 8.) 

Unter dieser Bilanzposition haben wir die Beteiligung am Wasserverband Nidder-Seemenbach 

(Anteil 2,07 %) geprüft. Die Berechnung der Anteile der Gemeinden am Eigenkapital erfolgte 

nach der gezahlten Umlage p.a. im Durchschnitt der letzten 5 Jahre im Verhältnis zu den 

Umlagezahlungen aller Mitglieder. 

 

Zu 9.) 

Unter dieser Position ist der KVR-Fonds der Beamtenversorgungsrücklage ausgewiesen. Die 

Versorgungsrücklage hat sich im Jahr 2018 um 11,4 T€ erhöht. Die Bewertung der Rücklage 

basiert auf Grundlage der realisierten Auszahlungen (Anschaffungskosten). 

 

Zu 10.) 

In den sonstigen Ausleihungen wird der Geschäftsanteil bei der VR Bank eG Niederdorfelden 

ausgewiesen.  

 

Zu 11.) 

In den Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind die anteiligen Tilgungen des Lan-

des Hessen an den im Rahmen des Sonderkonjunkturprogramms aufgenommenen Darlehen 

der Gemeinde Niederdorfelden 2009 sowie Pauschalmittel vom Land aus dem Kommunalin-

vestitionsprogramm (KIP) ausgewiesen. Weiterhin werden die Zuschüsse vom Kommunalen 

Center für Arbeit und Soziales für Integrationsmaßnahmen ausgewiesen. 
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Zu 12.) 

Unter den Forderungen aus Steuern werden hauptsächlich die rückständigen Gewerbesteuer-

zahlungen und die Endabrechnung 2018 der Kanalbenutzungsgebühren ausgewiesen. 

 

Wir haben festgestellt, dass das Saldierungsverbot gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO nicht beach-

tet wurde. Die Gemeindekasse hat Forderungen gegenüber der Oberfinanzdirektion mit For-

derungen dieser an die Gemeinde aufgerechnet und den saldierten Betrag als Forderung dar-

gestellt. Dieses Verfahren ist nur kassentechnisch gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 GemKVO zuläs-

sig. Wir bitten künftig um Beachtung. 

 

Zu 13.) 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich im Wesentlichen aus ausste-

henden Mietzahlungen für Asylanten.  

 

Wir haben festgestellt, dass einige Gewerbesteuerzahlungen auf dem Forderungskonto „aus 

Lieferungen und Leistungen“ verbucht wurden. Wir weisen darauf hin, dass Gewerbesteuer-

zahlungen auf dem Forderungskonto 2301 „Forderungen aus Steuern und Abgaben“ zu ver-

buchen sind und bitten künftig um Beachtung. 

 

Zu 14.) 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurde die Erstattung der Gewerbesteuerum-

lage für das 4. Quartal 2018 als debitorischer Kreditor geprüft.  

 

Zu 15.) 

Der Bilanzwert der flüssigen Mittel setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Bargeld ...................................................................................... 695,66 € 

Girokonten ........................................................................ 1.644.346,89 € 

Sparbücher ....................................................................... 1.867.003,31 € 

Nebenkassen ...............................................................................  80,00 € 

 

Die Guthaben der Giro-, Sparkonten sind durch Auszüge bzw. Saldenbestätigungen dokumen-

tiert. Die Prüfung hat keine Beanstandung ergeben. 

 

Zu 16.) 

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen für einen Aufwand nach 

dem Abschlussstichtag 31.12.2018 nachgewiesen. 

 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft die Beamtenbezüge für den Monat Januar 

2018, die bereits im Dezember 2018 zur Auszahlung gelangt sind. Von der Gemeinde Nieder-

dorfelden werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten unter einem Betrag von 3,0 T€ nicht 

abgegrenzt (s. Bewertungsrichtlinien). 

 

5.1.3. Forderungen 

- Bewertung  
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Die Bewertung von Forderungen erfolgt nach den Vorschriften der §§ 40 und 41 in Verbindung 

mit § 43 Abs. 4 GemHVO nach dem sogenannten strengen Niederstwertprinzip – das bedeu-

tet, es ist im Sinne des Vorsichtsprinzips im Zweifelsfalle auf den niedrigeren Wert abzuwer-

ten. 

Forderungen sind grundsätzlich einzeln zu bewerten. Bestehen Zweifel, ob eine Forderung 

aus dem laufenden Haushalt vollständig realisiert werden kann, ist eine sogenannte Einzel-

wertberichtigung vorzunehmen. Hier bleibt die Forderung im Grunde erhalten, auf einem se-

paraten Konto wird aber der Wert der Forderung bei gleichzeitiger Belastung dieser Abwertung 

als Aufwand im Ergebnishaushalt berichtigt.  

 

Ist die Forderung dagegen vollständig uneinbringlich, wird sie endgültig gegen die Verbuchung 

einer Abschreibung im Ergebnishaushalt in Abgang gebracht (in der Regel handelt es sich um 

die unbefristete Niederschlagung oder den Erlass von Forderungen). 

 

Wertberichtigungen und Abschreibungen schlagen sich demnach negativ im Ergebnishaushalt 

nieder. 

 

Neben diesen Einzelwertberichtigungen sollen auf den Restbestand der Forderungen auf der 

Grundlage vernünftiger Beurteilung auch Pauschalwertberichtigungen vorgenommen werden 

(siehe auch Ziffer 12.1 der Hinweise zu § 59 GemHVO). Unabhängig von Einzelfällen wird hier 

das allgemeine Ausfallrisiko als pauschale Wertberichtigung bei den Forderungen verbucht 

und im Ergebnishaushalt das entsprechende Aufwandskonto belastet. 

 

- Einzelwertberichtigungen, pauschale Wertberichtigungen 

 

Im Berichtsjahr wurden pauschale Einzelwertberichtigungen von insgesamt 19,7 T€ vorge-

nommen. Sie sind von der Gemeindekasse einzeln dokumentiert; die Dokumentation ist 

schlüssig und nachvollziehbar. Pauschale Wertberichtigungen wurden in gleicher Höhe wie im 

Vorjahr in Höhe von 6,7 T€ vorgenommen.  

 

Abschreibungen auf Forderungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) sind im Be-

richtsjahr in Höhe von 8.475,10 € nachgewiesen. 

 

- Wesentliche Beträge  

 

Wesentliche Beträge sind zum Bilanzstichtag nachgewiesen bei Forderungen aus 

 

Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. ä. ................................ 378,1 T€ 

Steuern und steuerähnlichen Abgaben…………………………………………………………..257,8 T€ 

Lieferungen und Leistungen .................................................................... 21,3 T€ 

Sonstiges Vermögensgegenstände ......................................................... 254,2 T€ 

 

- Offene Posten 

 

Die beim Jahresabschluss zur Zahlung fälligen Forderungen werden als offene Posten im Be-

reich der Debitoren bezeichnet. Die Zusammenstellung der offenen Posten Debitoren (Doku-

mentation vom 17.04.2019) schließt zum Bilanzstichtag mit 417,6 T€ ab. Die offenen Posten 

betreffen im Wesentlichen folgende Forderungen: 

 

Zuweisungen und Zuschüsse ................................................................ 118,2 T€ 

Steuern und steuerähnliche Abgaben .................................................... 278,4 T€ 
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Lieferung und Leistung  ......................................................................... -4,2 T€ 

Sonstige Vermögensgegenstände  .......................................................... 25,2 T€ 

 

Der negative Offene Posten im Bereich der Lieferungen und Leistungen ergibt sich durch die 

fehlerhafte Verbuchung von Gewerbesteuerzahlungen. Buchungen ohne vorheriges SOLL wer-

den programmbedingt über das Forderungskonto aus „Lieferungen und Leistungen“ durchge-

führt. Wir bitten künftig dafür Sorge zu tragen, die o. g. Fehlbuchungen zu vermeiden, um 

ein der Tatsache entsprechendes Bild der Vermögenslage auszuweisen. 

 

5.2. Passiva 

 

5.2.1. Bilanzveränderungen  

 

- Übersicht   

 

7.984,8 T€ 7.311,6 T€

3.215,2 T€

6.493,7 T€

291,7 T€

5.381,6 …

7.596,2 T€

3.417,8 T€

6.873,0 T€

281,4 T€

Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgr.

2018 2017

 

Abbildung 2: Bilanzveränderungen Passiva 

 

- Wesentliche Beträge 

 

 Eigenkapital............................................................................ +2.603,2 T€ 

 

 Sonderposten 

Investitionsbeiträge ..................................................................... -171,1 T€ 

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich ............................................. -98,3 T€ 

 

 Rückstellungen 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ............... +70,9 T€ 

Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse ........ -70,6 T€ 

Sonstige Rückstellungen ............................................................... -203,0 T€ 

 

 Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.................................. - 321,7 T€ 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ............................. -24,9 T€ 

Sonstige Verbindlichkeiten  ............................................................... 7,3 T € 
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5.2.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen 

 

- Geprüfte Positionen 

1. Eigenkapital - Nettoposition 

2. Rücklagen und Jahresergebnis 

3. Jahresergebnis 

4. Ordentliche Ergebnisse aus den Vorjahren 

5. Ordentlicher Jahresüberschuss 

6. Außerordentlicher Jahresüberschuss 

7. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 

8. Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 

9. Investitionsbeiträge 

10. Sonderposten für den Gebührenausgleich 

11. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

12. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 

13. Sonstige Rückstellungen 

14. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

15. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

16. Sonstige Verbindlichkeiten 

17. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis  

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Hinsichtlich des Ergebnisses unserer Prüfung 

wird auf die nachfolgenden Ergänzenden Bemerkungen verwiesen.  

 

- Ergänzende Bemerkungen  

 

Zu 1.) 

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Ge-

zeichneten Kapital“ nach § 266 Abs. 3 HGB. Sie wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungs-

bilanz ermittelt (Ziffer 13.2 der Hinweise zu § 59 GemHVO). Die Nettoposition ergibt sich 

rechnerisch aus der Gegenüberstellung der Aktivseite der Bilanz und der übrigen Passivposi-

tionen.  

Die Nettoposition der Gemeinde Niederdorfelden hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht ver-

ändert.  

 

Zu 2.) 

Entsprechend § 46 Abs. 3 GemHVO sind Überschüsse des ordentlichen und des außerordentli-

chen Ergebnisses im Jahr ihrer Entstehung den jeweiligen Ergebnisrücklagen zuzuführen. Dies 

bedeutet, dass bereits mit der Aufstellung des Jahresabschlusses die im laufenden Wirt-

schaftsjahr erzielten Überschüsse den Rücklagen zuzuführen sind, so dass in der Vermögens-

rechnung ein Bilanzergebnis in Höhe von 1.952,4 T€ ausgewiesen wird. 

 

Zu 3.) 

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2018 beträgt insgesamt 2.603,2 T€ Das Jahreser-

gebnis gliedert sich wie folgt: 

 

Ordentliches Ergebnis.................................................................. 620,2 T€ 
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Außerordentliches Ergebnis ....................................................... 1.982,9 T€ 

 

Zu 4.) 

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2018 wird ent-

sprechend § 25 GemHVO als Ergebnisse aus Vorjahren ausgewiesen. Der Ausweis zum 

31.12.2018 betrifft in voller Höhe den noch nicht ausgeglichenen Fehlbetrag aus dem Jahr 

2010 sowie die Jahresfehlbeträge 2011 – 2014 und 2016, die gemäß Beschluss des Gemein-

devorstands zur Ergebnisverwendung auf neue Rechnung vorgetragen wurden. 

 

Der Bestand der Bilanzposition der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren von 0,0 T€ setzt 

sich wie folgt zusammen: 

 

Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2009 ............................................ -1.240,6 T€ 

Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2010 ............................................... -587,5 T€ 

Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2011 ............................................... -621,6 T€ 

Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2012 ............................................... -260,9 T€ 

Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2013 ............................................... -237,9 T€ 

Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2014 ............................................... -415,0 T€ 

ordentlicher Jahresüberschuss 2015 .............................................. +117,3 T€ 

Verrechnung Fehlbeträge 2009 - 2010 ....................................... +1.429,7 T€ 

Ausgleich durch außerordentliches Ergebnis 2009-2014 ................ +1.003,4 T€ 

Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2016 ............................................... -299,2 T€ 

Ordentlicher Jahresüberschuss 2017 ............................................. +439,3 T€ 

Noch verbliebener außerordentliche Jahresüberschuss 2017 .............. +22,2 T€ 

Ordentlicher Jahresüberschuss 2018 ............................................. +620,2 T€ 

Außerordentlicher Jahresüberschuss 2018 (Restbetrag) ..................... +30,5 T€ 

 

Ist ein Ausgleich des Fehlbetrages nicht oder nur teilweise möglich, darf der verbleibende 

Fehlbetrag nach § 25 Abs. 2 GemHVO aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung 

von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Kre-

diten benötigt werden. Die Bestimmungen des § 25 Abs. 2 GemHVO wurden von der Ge-

meinde Niederdorfelden beachtet. 

 

Zu 5.) 

Der ordentliche Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 620,2 T€ wurde mit den ordentlichen 

Fehlbeträgen aus Vorjahren verrechnet. 

 

Die Ergebnisverwendung ist in § 46 Abs. 3 GemHVO geregelt. Der Jahresabschluss ist daraus 

resultierend nach Ergebnisverwendung aufzustellen. Die Vorschriften bei der Aufstellung des 

Jahresabschlusses wurden von der Gemeinde Niederdorfelden beachtet. 

 

Zu 6.)  

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 

2.019,6 T€ und den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 36,6 T€ zusammen. 

 

Im Jahresabschluss 2018 wurde der außerordentliche Jahresüberschuss (1.982,9 T€) mit dem 

Restfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren verrechnet (30,5 T€) und der Re-

stüberschuss in Höhe von 1.952,4 € in die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses umgegliedert. Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere obigen Ausführungen 

unter „Zu 2. und 4.)“. 
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Die Ergebnisverwendung ist in § 46 Abs. 3 GemHVO geregelt. Der Jahresabschluss ist daraus 

resultierend nach Ergebnisverwendung aufzustellen. Die Vorschriften bei der Aufstellung des 

Jahresabschlusses wurden von der Gemeinde Niederdorfelden beachtet. 

 

Zu 7. – 9.) 

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie 

das bezuschusste Anlagegut. War keine genaue Zuordnung möglich, wurden die Sonderpos-

ten pauschal über 10 Jahre aufgelöst.  

 

Bei den Abgängen zu den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um Auflösungen der 

Sonderposten. 

 

Die Bilanzierung der Sonderposten erfolgte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rege-

lungen nach dem Zu- und Abflussprinzip. 

 

Zu 10.) 

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich setzt sich aus der Abfallbeseitigung (117,1 T€), 

und der Abwasserbeseitigung (118,7 T€) zusammen, da die Erträge aus Gebühren die Kosten 

der Einrichtung überstiegen. 

 

Die Berechnung wurde in Abweichung zu § 10 KAG vereinfachend aus dem Budgetüberschuss 

unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung und dem 

Bauhof vorgenommen. 

Für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung ergibt sich nach Berücksichtigung von internen 

Leistungsverrechnungen und gebührenrechtlichen Verzinsungen des Eigenkapitals ein Fehl-

betrag von 42,4 T€, der mittels Entnahme aus den Sonderposten vollständig ausgeglichen 

werden konnte.  

 

Für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ergibt sich nach Berücksichtigung von inter-

nen Leistungsverrechnungen und gebührenrechtlichen Verzinsungen des Eigenkapitals ein 

Überschuss von 51,4 T€, der der Rücklage Abwasserbeseitigung zugeführt wurde.  

 

Der Gebührenhaushalt der Forstwirtschaft hat kontinuierlich Fehlbeträge ausgewiesen, daher 

wurde die Forstrücklage im Jahresabschluss 2018 vollständig aufgelöst (-16,7 T€). 

 

Zu 14.) 

Zum Ausweis gelangen diverse Kredite, die für Investitionen bei Kreditinstituten sowie beim 

Land aufgenommen wurden. Die Werte wurden durch Saldenbestätigungen zum 31.12.2018 

nachgewiesen. 

 

Zu 15.) 

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um zum Jahresab-

schlussstichtag noch ausstehende Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten 

aus Dienstleistungs- und Lieferverträgen. Im Rahmen der Prüfung haben wir festgestellt, dass 

die Lohnsteuerzahlungen an das Finanzamt auf dem Sachkonto 4401 gebucht werden. Wir 

bitten zukünftig, diese Zahlungen auf dem Sachkonto 4830011 vorzunehmen. Laut Auskunft 

der Verwaltung soll die veränderte Buchungsweise ab dem Jahresabschluss 2021 erfolgen. 

 

Zu 16.) 

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden die kreditorischen Debitoren ausgewiesen. 
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Zu 17.) 

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht im Wesentlichen aus Grabnutzungsgebühren, wel-

che die Gemeinde in den letzten 30 Jahren jeweils in einer Summe vereinnahmt hat. Die 

Gebühren werden über den Nutzungszeitraum der Grabstätten in jährlich gleichen Beträgen 

aufgelöst. Die Auflösung ist unter den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 

ausgewiesen. 

 

5.2.3. Rückstellungen 

Die Gemeinde Niederdorfelden hat Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtun-

gen sowie sonstige Rückstellungen gebildet. 

 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen entfallen auf  

Pensionsrückstellungen .............................................................. 1.402,9 T€  

Beihilferückstellungen ................................................................... 294,9 T€ 

 

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte durch das Kommunale 

Dienstleistungszentrum Personal & Versorgung (Kommunalbeamten - Versorgungskasse) in 

Wiesbaden. Die Werte wurden mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter Verwendun-

gen eines Zinssatzes von 6 % bei den Pensionen und 5,5 % bei den Beihilfen ermittelt.  

 

Gemäß Ziffer 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO vom 22. Januar 2013, hat die Gemeinde zu 

berichten, sobald der für die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen anzuwen-

dende Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO (6,0 %) höher als der von der Deutschen 

Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB ist. Des Weiteren ist 

über die sich aus dem handelsrechtlich niedrigeren Zinssatz ergebenden höheren Rückstel-

lungswerte Bericht zu erstatten. Der Zinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB lag zum 31.12.2018 bei 

3,21 % (31.12.2017: 3,68 %). Bei Anwendung des handelsrechtlichen Zinssatzes zur Ermitt-

lung der Pensions- und Beihilferückstellungen wäre für die Gemeinde Niederdorfelden, zu den 

Ergebnissen nach der GemHVO, eine wesentlich höhere Pensions- und Beihilferückstellung zu 

bilden. Zur Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen bei Anwendung dieses Zins-

satzes verweisen wir auf den Anhang zum Jahresabschluss. 

 

Mit Neufassung der GemHVO zum 27.12.2011 wurden mit Wirkung für den Jahresabschluss 

zum 31.12.12 die Grundlagen für die Bildung der Kreis- und Schulumlagerückstellung neu 

gefasst. So ist seitdem eine Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage nur dann zu bilden, 

wenn aus der Entwicklung der umlagefähigen Steuererträge mit einer erhöhten Umlagezah-

lung an den Kreis zu rechnen ist. Dies ist für die Gemeinde Niederdorfelden zum 31.12.18 

gegeben.  

 

Hinsichtlich der Bildung der FAG-Rückstellung verweisen wir auf § 39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO, 

auf die Hinweise Nr. 2 und 12 zu § 39 GemHVO sowie auf das vom HSGB erarbeitete Berech-

nungsschema (Anhang 18 zur GemHVO). Die Berechnung der FAG-Rückstellung sind künftig 

nach diesem Muster vorzunehmen, um die Einhaltung des Grundsatzes der periodengerechten 

Abgrenzung deutlich zu machen. Die neue Berechnungsgrundlage wird in der Gemeinde Nie-

derdorfelden ab dem Jahresabschluss 2018 angewandt. Die Prüfung der Berechnungen ergab 

keine Beanstandungen. 

 

Aufgrund unterlassener Instandhaltung beim Sachanlagevermögen wurden zum 31.12.2018 

Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung gem. 
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§ 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO in Höhe von 18,0 T€ gebildet. Die Maßnahmen waren im Haus-

haltsjahr 2018 geplant, konnten jedoch auf Grund von Zeitmangel nicht ausgeführt werden. 

Die unterlassenen Instandhaltungen sollen im Jahr 2019 nachgeholt werden. 

 

Für Rechts- und Beratungskosten wurden Rückstellungen in der Bilanz in Höhe von 30,0 T€ 

gebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Rückstellungen gem. § 39 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO 

für Rechtsberatungs- und Rechtsstreitigkeitskosten im Klageverfahren gegen den Finanzaus-

gleich.  

 

5.2.1. Verbindlichkeiten 

Wesentliche Beträge 

 

Wesentliche Beträge sind zum Bilanzstichtag nachgewiesen bei Verbindlichkeiten 

 

gegenüber Kreditinstituten.......................................................... 6.126,8 T€ 

aus Zuweisungen und Zuschüssen. ................................................... 91,7 T€ 

aus Lieferungen und Leistungen ..................................................... 218,7 T€ 

Sonstige Verbindlichkeiten .............................................................. 56,4 T € 

 

 - Offene Posten 

 

Die beim Jahresabschluss zur Zahlung fälligen Verbindlichkeiten werden als offene Posten im 

Bereich der Kreditoren bezeichnet. Die Zusammenstellung der offenen Posten Kreditoren (Do-

kumentation vom 18.04.2019) schließt zum Bilanzstichtag mit 98,2 T€ ab. Die offenen Posten 

betreffen im Wesentlichen folgende Verbindlichkeiten: 

 

aus Zuweisungen und Zuschüssen .................................................... 91,7 T€ 

aus Lieferungen und Leistungen ..................................................... 204,3 T€ 

aus Steuern und Abgaben………………………… ...................................... -205,1 T€ 

aus sonstigen Verbindlichkeiten .......................................................... 7,3 T€ 

 

 

6. Ergebnisrechnung3  

 

Die Ergebnisrechnung bildet die vollständige Gegenüberstellung von zahlungswirksamen und 

zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen ab, auf deren Basis der Periodenerfolg 

ermittelt wird. Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück des Haushalts- und Rechnungswesens, 

da die dauernde Leistungsfähigkeit im Wesentlichen aus dieser Komponente zu erkennen ist. 

 

                                           
3 siehe auch Berichtsanlage 2 
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6.1. Vorjahresvergleich 

  

14.213,7 T€

11.610,5 T€11.276,5 T€ 10.797,2 T€

Erträge Aufwendungen

2018 2017
 

Abbildung 3: Vorjahresvergleich Erträge/Aufwendungen 

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis haben sich die Erträge um 2.937,2 T€ (26,0 %) und die 

Aufwendungen um 813,3 T€ (7,5 %) erhöht.  

 

6.2. Erträge   

 

- Ergebnis wesentlicher Positionen 

 

Ergebnis Ergebnis je Einw. je Einw.

2018 2017 2018 2017

Privatrechtliche  Leistungsentgelte 236,1 T€ 232,3 T€ 3,8 T€ 59,71 € 59,56 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.335,8 T€ 1.476,4 T€ -140,6 T€ 337,84 € 378,56 €

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen
7.988,2 T€ 7.818,3 T€ 169,9 T€ 2.020,28 € 2.004,69 €

Erträge aus Transferleistungen 169,0 T€ 175,5 T€ -6,5 T€ 42,74 € 45,00 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

lfde. Zwecke und allgemeine Umlagen
619,8 T€ 495,5 T€ 124,3 T€ 156,75 € 127,05 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

aus Investitionszuweisungen u.ä.
338,6 T€ 373,5 T€ -34,9 T€ 85,63 € 95,77 €

Sonstige ordentliche Erträge 1.425,0 T€ 540,8 T€ 884,2 T€ 360,39 € 138,67 €

Außerordentliche Erträge 2.019,6 T€ 131,0 T€ 1.888,6 T€ 510,77 € 33,59 €

Bezeichnung Veränderung

 
 

- Prüfung einzelner Positionen 

 

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen 

4. Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Beträge aus gesetzlichen Umlagen 

5. Erträge aus Transferleistungen 

6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.ä. 

8. Sonstige ordentliche Erträge 

9. Finanzerträge 
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10. Außerordentliche Erträge 

 

Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung, die Bestätigung einzelner Ertragspositionen 

durch Sachkontenprüfungen und die Verbuchung sowie in Stichproben auf die sachliche und 

rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen. 

 

Erläuterungen  

 

Zu 1.) 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus Miet- und Pachtein-

nahmen sowie sonstigen Umsatzerlösen zusammen. 

 

Zu 2.) 

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Verwal-

tungs- und Benutzungsgebühren, Erträgen aus Verpflegungsentgelten sowie den Erträgen aus 

Bußgeldern und Verwarnungen zusammen.  

 

Zu 3.) 

Bei den Kostenersatzleistungen und –erstattungen handelt es sich hauptsächlich um Kosten-

erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. 

 

Zu 4.) 

Bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen wurden vor allem Erträge aus dem Gemeinde-

anteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Gemein-

deanteil an der Umsatzsteuer und Hundesteuer vereinnahmt. 

 

Zu 5.) 

Als Erträge aus Transferleistungen fließen der Gemeinde Niederdorfelden vor allem Aus-

gleichsleistungen aus dem Familienleistungsgesetz zu. 

 

Zu 6.) 

Die Position Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 

Umlagen setzt sich hauptsächlich aus Zuweisungen des Landes, von Gemeinden und für lau-

fende Kindertagesstätten-Integrationsmaßnahmen zusammen.  

 

Zu 7.) 

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten resultiert aus erhaltenen Investitionszu-

weisungen und Investitionsbeiträgen. Der Auflösungszeitraum entspricht der Nutzungsdauer 

der korrespondierenden Vermögensgegenstände. Die Auflösung eines Sonderpostens verläuft 

somit über die Laufzeit periodengleich mit der Abschreibung des entsprechenden Anlagegu-

tes. Die ertragswirksame Auflösung darf nicht die Abschreibung übersteigen. 

 

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und –beiträge wurden nach 

§ 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögens-

gegenstände aufgelöst. 
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Zu 8.) 

Die Position „Sonstige ordentliche Erträge“ enthält hauptsächlich Erträge aus der Herabset-

zung/Auflösung von Rückstellungen (ohne Instandhaltung), Nebenerlöse und Umlagen aus 

der Vermietung und Verpachtung sowie sonstige betriebliche Erträge. 

 

Zu 9.) 

Bei den Finanzerträgen wurden überwiegend Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung 

von Steuernachforderungen und sonstige Zinsen und zinsähnliche Erträge nachgewiesen. 

 

Zu 10.) 

Als außerordentliche Erträge werden Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu-

den und Anlagen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €, 

Erträge aus Spenden und periodenfremde Erträge (Kostenerstattung der Aufwendungen für 

das Baugebiet „Im Bachgange“ für die die Gemeinde bis zur Eröffnung des Treuhandkontos 

in Vorleistung getreten ist sowie ein einmaliger Zuschuss des Main-Kinzig-Kreises für den 

Ausgleich der Fehlbeträge, welche im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung entstanden sind) aus-

gewiesen.  

 

6.3. Aufwendungen   

 

- Ergebnis wesentlicher Positionen 

 

Ergebnis Ergebnis je Einw. je Einw.

2018 2017 2018 2017

Personalaufwendungen 2.618,2 T€ 2.633,5 T€ -15,3 T€ 662,16 € 675,26 €

Versorgungsaufwendungen 359,1 T€ 349,4 T€ 9,7 T€ 90,82 € 89,59 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.446,1 T€ 1.514,4 T€ -68,3 T€ 365,73 € 388,31 €

Abschreibungen 737,7 T€ 779,9 T€ -42,2 T€ 186,57 € 199,97 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 

u.ä.
600,7 T€ 580,2 T€ 20,5 T€ 151,92 € 148,77 €

Steueraufwendungen einschließl. 

Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen

5.707,7 T€ 4.748,3 T€ 959,4 T€ 1.443,53 € 1.217,51 €

Bezeichnung Veränderung

 
 

- Prüfung einzelner Positionen 

 

1. Personalaufwendungen 

2. Versorgungsaufwendungen 

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

4. Abschreibungen 

5. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 

6. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflich-

tungen 

7. Sonstige ordentliche Aufwendungen 

8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

9. Außerordentliche Aufwendungen 
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Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung, die Bestätigung einzelner Aufwandspositi-

onen durch Sachkontenprüfungen und die Verbuchung sowie in Stichproben auf die sachli-

che und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen.  

 

Erläuterungen 

 

Zu 1. und 2.) 

Die Versorgungsleistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen an die Zusatzversor-

gungskasse sowie die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung. 

 

Zu 3.) 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden überwiegend für Fremdleistungen, 

Energie (Strom, Gas, Heizöl usw.), Abwasser, Wasser, Reparaturen und Instandhaltung, Ent-

sorgung und Reinigung, Kommunikation sowie sonstige Aufwendungen für bezogene Leistun-

gen erbracht. 

 

Zu 4.) 

Als Abschreibungen werden der Werteverzehr des Anlagevermögens sowie die Wertberichti-

gungen für zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen ausgewiesen. 

 

Zu 5.) 

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 

betreffen hauptsächlich die Zuschüsse für die Kinderlobby, Jugend und Musikschule sowie die 

anteiligen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Gruppenkläranlage Schöneck-

Niederdorfelden.  

 

Zu 6.). 

Der Posten Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageaufwendungen setzt sich im Wesent-

lichen aus der Kreis- und Schulumlage, der Solidaritätsumlage sowie der Gewerbesteuerum-

lage zusammen. 

 

Zu 7.) 

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die betrieblichen Steuern ausgewie-

sen. 

 

Zu 8.) 

Die Aufwendungen für Zinsen betreffen Zinsen für laufende Kredite der Gemeinde Nieder-

dorfelden. 

 

Zu 9.) 

Als außerordentliche Aufwendungen werden außerplanmäßige Abschreibungen, sonstige au-

ßerordentliche Aufwendungen sowie periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.  

 

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Mehraufwendungen für außerordentliche Aufwendungen in 

Höhe von 36,6 T€ erzielt. Diese resultieren aus den periodenfremden Mehraufwendungen in 

Höhe von 11,3 T€ für die Endabrechnung Vertrag Radeberger (Getränkelieferungsvertrag 

Bürgerhaus) sowie aus den Mehraufwendungen für Entsorgungsrechnungen des Jahres 2017 

(22,3 T€). 
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7. Finanzrechnung4 

 

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Kom-

mune aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätig-

keit sowie aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen nachgewiesen.  

 

7.1. Ergebnis  

 

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 693.448,94 € 1.765.427,25 € -1.071.978,31 €

Ergebnis aus Investitionstätigkeit 1.554.545,89 € -240.912,87 € 1.795.458,76 €

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit -322.375,38 € 970.380,50 € -1.292.755,88 €

Ergebnis aus haushaltsunwirksamen 

Zahlungsvorgängen
-388,31 € -4.184,08 € 3.795,77 €

Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittel- 

fehlbedarf des Haushaltsjahres
1.925.231,14 € 2.490.710,80 € -565.479,66 €

Zahlungsmittelbestand am Anfang des 

Haushaltsjahres
1.586.894,72 € -903.816,08 € 2.490.710,80 €

Zahlungsmittelbestand am Ende des 

Haushaltsjahres
3.512.125,86 € 1.586.894,72 € 1.925.231,14 €

2018 2017 Veränderung

 
 

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres stimmt mit dem Tagesabschluss der 

Gemeindekasse überein. 

 

7.2. Vorjahresvergleich  

 

 

Abbildung 4: Vorjahresvergleich der Ein- und Auszahlungen  

                                           
4 siehe auch Berichtsanlage 3 

12.607,7 T€

1.953,2 T€

10.682,5 T€

398,7 T€

12.082,5 T€

189,4 T€

9.591,8 T€

430,3 T€

Einzahlungen davon investive Einz. Auszahlungen davon investive Ausz.

2018 2017
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Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Einzahlungen um 525,2 T€ (4,3 %) und die Auszah-

lungen um 1.090,7 T€ (11,4 %) erhöht. Die investiven Einzahlungen haben sich gegenüber 

dem Vorjahr um 1.763,8 T€ (931,3 %) erhöht und die investiven Auszahlungen um 

31,6 T€ (7,3 %) verringert.  

 

Bei den investiven Einzahlungen sind wesentliche Zugänge bei den Einzahlungen aus Abgän-

gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 

(+1.807,2 T€) nachgewiesen. Demgegenüber haben sich die Auszahlungen für Investitionen 

in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen um 176,2 T€ verrin-

gert. 

 

7.3. Prüfung einzelner Positionen 

 

- Geprüfte Positionen 

 

1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei-

trägen 

2. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des im-

materiellen Anlagevermögens 

3. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 

4. Auszahlungen für Baumaßnahmen 

5. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle 

Anlagevermögen 

6. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 

 

Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erfolgte in umfangreichen Stichproben und erstreckte sich auf die formale Ord-

nungsmäßigkeit der Buchungsbelege, die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Festset-

zungen und Buchungsvorgänge sowie deren Zuordnung zu den betreffenden Buchungsstellen 

des Finanzhaushaltes. Darüber hinaus erstreckte sich die Prüfung in Stichproben auf die Ver-

probung mit den Auszügen der Geldinstitute und die Verbuchung in den Konten der Finanz-

rechnung. Außerdem haben wir in Stichproben bei den Auszahlungen die Übereinstimmung 

der Banküberweisungen mit der in der jeweiligen Rechnung aufgeführten Bankverbindung 

sowie die Bankgutschrift bzw. die Belastung auf dem jeweiligen Kontoauszug geprüft. Die 

Prüfung ergab keine Feststellungen. 

 

7.4. Kassenliquidität 

 

Die Gesamtfinanzrechnung der Gemeinde Niederdorfelden schließt am Ende des Haushalts-

jahres mit einem Zahlungsmittelbestand von 3.512,1 T€ ab. Der Zahlungsmittelbestand war 

damit 1.925,2 T€ höher als am Anfang des Haushaltsjahres. 

 

Die Gemeindekasse führte im Berichtsjahr zur Disposition der benötigten Kassenmittel eine 

Liquiditätsplanung durch. Zur Sicherung der Kassenliquidität mussten im laufenden Haus-

haltsjahr keine Dispositionskredite in Anspruch genommen werden. Nach dem Ergebnis der 

stichprobenweisen Prüfung wurde der in der Haushaltssatzung hierfür festgesetzte Höchstbe-

trag von 3,500 T€ somit nicht überschritten.  
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7.5. Finanzlage 

 

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung enthält die Finanzrechnung nur die zahlungswirksamen 

Ein- und Auszahlungen und weist damit die Kassenlage zum Ende des Haushaltsjahres aus. 

Besondere Bedeutung wird dabei dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit, also dem Überschuss aus laufenden Ein- und Auszahlungen (= Cash flow) und dem 

Finanzierungsspielraum (Cash flow abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten) zu-

gemessen. Für die Gemeinde Niederdorfelden haben wir folgende Ergebnisse festgestellt: 

 

Cash flow 693,4 T€ 1.765,4 T€ -1.072,0 T€

Finanzierungsspielraum 371,0 T€ 1.508,7 T€ -1.137,7 T€

2018 2017 Veränderung

 
 

Das positive Ergebnis des Berichtsjahres belegt, dass Eigenmittel aus laufender Rechnung zur 

Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden konnten und sogar ein Finanzierungsspiel-

raum verblieben ist.  

 

7.6. Ausblick  

 

Für das laufende Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Prognose: 

 

Planansatz

2021

Cash flow 693,4 T€ -1.294,0 T€ 1.987,4 T€

Finanzierungsspielraum 371,0 T€ -1.724,0 T€ 2.095,0 T€

2018 Vergleich

 
 

Der Cash flow für das Haushaltsjahr 2021 weist ein negatives Ergebnis von 1.294,0 T€ aus. 

Der Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr 2021 sieht vor, dass sowohl keine Eigen-

mittel aus laufender Rechnung zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können, 

als auch kein Finanzierungsspielraum verbleibt.  

 

 

8. Inventur 

 

Nach § 35 Abs. 1 GemHVO hatte die Gemeinde für den Schluss des Haushaltsjahres ihre 

Grundstücke, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihre sons-

tigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Ver-

mögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar).  

  

Die Kommune hat im Berichtsjahr die Inventurvereinfachungsregelungen nach 

§ 36 Abs. 2 GemHVO angewandt und die Bestände für das Anlagevermögen durch Fortschrei-

bung, das heißt durch die Einzelerfassung sämtlicher Zu- und Abgänge nach Art, Menge und 

Wert, nachgewiesen.  
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Die Finanzverwaltung hat die im Haushaltsjahr 2018 neu beschafften Vermögensgegenstände 

auf Grundlage der Erfassungsbogen in die Anlagenachweise aufgenommen, die Nutzungsdau-

er festgelegt und die entsprechenden Abschreibungen vorgenommen. Die stichprobenweise 

Prüfung in Bezug auf die Inventarisierung von Zugängen beim beweglichen Vermögen hat 

keine Beanstandungen ergeben.  

 

Nach Ziffer 3. der Hinweise zu § 36 GemHVO sind die Buchbestände der Anlagenbuchhaltung 

regelmäßig, spätestens nach fünf Jahren, mit den tatsächlich vorhandenen Vermögensgegen-

ständen des Anlagevermögens abzustimmen.  

 

Die letzte körperliche Inventur des Anlagevermögens erfolgte zum 31.12.2018, somit ist spä-

testens zum 31.12.2023 eine vollständige körperliche Erfassung des Anlagevermögens vorzu-

nehmen.  

 

Die Gemeinde Niederdorfelden führt gemäß dem aktuellen Inventurleidfaden alle 3 Jahre eine 

körperliche Inventur des Anlagevermögens durch. 

 

 

9. Jahresabschluss 

 

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung, den Bestandsverzeichnis-

sen und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Ansatz-, Ausweis-und Bewertungs-

vorschriften des hessischen Landesrechts wurden beachtet. 

 

Für die Gemeinde Niederdorfelden werden hinsichtlich Aufstellung und Prüfung des Jahresab-

schlusses die hessischen gemeinderechtlichen Vorschriften der Verordnung über die Aufstel-

lung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - 

GemHVO) angewandt. 

 

Der Jahresabschluss besteht gem. § 112 Abs. 2 HGO aus der Vermögensrechnung, der Ge-

samtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung. Der Jahresabschluss wurde durch ei-

nen Rechenschaftsbericht erläutert. 

 

Dem Jahresabschluss wurden gem. § 112 Abs. 4 HGO als Anlagen ein Anhang, in dem die 

wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert wurden, mit Übersichten über das Anla-

gevermögen sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in 

das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beigefügt. 

 

Die Gliederung der Vermögensrechnung, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrech-

nung entspricht den hessischen gemeinderechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Die Fi-

nanzrechnung wurde gem. § 47 Abs. 2 GemHVO nach der direkten Methode geführt.  

 

 

10. Rechenschaftsbericht 

 

Der Jahresabschluss ist nach § 112 Abs. 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläu-

tern. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichun-

gen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der 

Abschlussrechnungen vorzunehmen (§ 51 Abs. 1 GemHVO).  

 

Darüber hinaus soll der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO auch    
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 den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien, 

 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres ein-

getreten sind, 

 die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von be-

sonderer Bedeutung,  

 wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Inves-

titionen  

 

darstellen.  

 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts wurden die 

zentralen Aussagen des Gemeindevorstands zur Lage der Gemeinde im Rechenschaftsbericht 

auf Plausibilität und Nachvollziehbarkeit überprüft.  

 

Der Rechenschaftsbericht gemäß § 112 Abs. 3 HGO enthält die wesentlichen Geschäftsvorfälle 

und Entwicklungen. Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Wir sind der Auffassung, dass der für das 

Berichtsjahr vorliegende Rechenschaftsbericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von 

der Lage der Gemeinde vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt.  

 

 

11. Anlagen zum Jahresabschluss 

 

Dem Jahresabschluss sind folgende Anlagen beizufügen:  

 

 ein Anhang,  

 Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen, die Verbindlichkeiten, die 

Rückstellungen und die fremden Finanzmittel, 

 eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigun-

gen. 

 

11.1. Anhang 

 

Nach § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO sind im Anhang die wesentlichen Posten der Vermögensrech-

nung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern. Außerdem muss der An-

hang die in § 50 Abs. 2 GemHVO genannten Pflichtangaben enthalten.   

 

Der für das Berichtsjahr vorliegende Anhang enthält in Verbindung mit den Einzelangaben in 

Vermögens-, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung alle nach den gesetzlichen Vor-

schriften des hessischen Landesrechts erforderlichen Angaben und Erläuterungen. 

 

Die Prüfung ergab Feststellungen, die von der Verwaltung prüfbegleitend korrigiert wurden. 

 

11.2. Übersichten 

 

11.2.1. Anlagenübersicht 
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Die Anlagenübersicht gem. § 52 Abs. 1 GemHVO entspricht nach Inhalt und Gliederung dem 

vorgeschriebenen Muster 21 zur GemHVO. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Bi-

lanzwerten überein. 

 

11.2.2. Forderungsübersicht 

 

Die Forderungsübersicht gem. § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO weist die Entwicklung der Forderun-

gen am Anfang und am Ende des Haushaltsjahres nach. Die ausgewiesenen Beträge stimmen 

mit den Bilanzwerten überein.  

 

11.2.3. Verbindlichkeitenübersicht 

 

Die Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 Abs. 2 GemHVO entspricht nach Inhalt und Gliede-

rung den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit 

den Bilanzwerten überein.  

 

11.2.4. Rückstellungsübersicht 

 

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die erforderlichen Angaben. Die 

ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Bilanzwerten überein. 

 

11.2.5. Übersicht über die fremden Zahlungsmittel 

 

Die in der Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 50 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO) nach-

gewiesenen Ein- und Auszahlungen stimmen mit der Finanzrechnung überein.  

 

11.2.6. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen 

 

Eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist nach 

§ 112 Abs. 4 Satz 2 HGO zu erstellen. In der Übersicht sind insgesamt Haushaltsermächti-

gungen für Auszahlungen von 37,8 T€ nachgewiesen. 

 

 

12. Buchführung, Bücher und Belege 

 

12.1. Buchführung 

 

Die Gemeinde Niederdorfelden verwendet das Buchführungsprogramm „newsystem®kom-

munal der Fa. Infoma Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH. Im Einsatz be-

fand sich zum Zeitpunkt der Prüfung im Juni 2021 die Programmversion Newsystem Version 

19.2.1.2. Die Einstellungen sind im System als „Mandant Gemeinde Niederdorfelden“ hinter-

legt.  

 

Der Vertrieb der Software „newsystem®kommunal“ erfolgt in Hessen durch den Unterneh-

mensverbund ekom21 GmbH – Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen. Der Mandant 

„Gemeinde Niederdorfelden“ wird durch die Geschäftsstelle in Gießen betreut. 

 

Das Programm beinhaltet die Funktionen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuern & 

Abgaben und Kosten- und Leistungsrechnung und verfügt über ein Modul Berichtswesen au-

ßerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung. 
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Für die in der Gemeinde Niederdorfelden eingesetzte Programmversion lag uns ein Zertifikat 

der TÜV Informationstechnik GmbH vom 12.01.2018 vor. Das Zertifikat (Zertifikat-Registrier-

Nr.: TUVIT-GFP 63239.18) war bis zum 31.12.2020 gültig.  

 

Die formelle Freigabe des Programms gemäß § 33 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist mit Schreiben 

vom 09.06.2018 durch den Bürgermeister erfolgt. 

 

Gemäß § 33 Abs. 1 GemHVO muss die Buchführung den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung entsprechen. Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen insgesamt den 

gesetzlichen Vorschriften und auch die übrigen Unterlagen (Budgetkontrollen, Quartalsbe-

richte an den Gemeindevorstand, Verträge, etc.) geben sachgerechte Informationen für eine 

ordnungsgemäße Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht. 

 

Wir weisen aber darauf hin, dass die Abschlussprüfung unbeschadet der Feststellungen nicht 

darauf ausgerichtet ist, das interne Kontrollsystem weitergehender zu beurteilen, als dies für 

die Beurteilung des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichts erforderlich ist. 

 

12.2. Bücher 

 

Die Buchungen sind nach § 34 GemHVO nach zeitlicher Ordnung im Journal und nach sachli-

cher Ordnung im Hauptbuch vorzunehmen. Journal und Hauptbuch werden mit der Buchfüh-

rungssoftware erstellt. Zum Hauptbuch können Nebenbücher geführt werden. Die Ergebnisse 

der Nebenbücher sind laufend in das Hauptbuch zu übernehmen.  

 

Das Hauptbuch enthält die für die Aufstellung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und 

der Vermögensrechnung erforderlichen Sachkonten (§ 34 Abs. 3 GemHVO). 

 

Der Kontenplan ist hinreichend gegliedert. Die Geschäftsvorfälle werden vollständig und zeit-

gerecht erfasst. Die Buchungen sind ordnungsgemäß belegt. Alle erbetenen Bestandsnach-

weise und sonstigen Unterlagen konnten vorgelegt werden. 

 

Die stichprobenweise Prüfung der Buchungen ergab keine Beanstandungen.  

 

12.3. Zahlungsanordnungen und Belegwesen 

 

Form und Inhalt der Zahlungsanordnungen sind in § 7 GemKVO geregelt. Nach 

§ 34 Abs. 4 GemHVO müssen die Buchungen durch Unterlagen, aus denen sich der Grund der 

Buchung ergibt (begründende Unterlagen), belegt sein. Die Buchungsbelege müssen Hinweise 

enthalten, die eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern herstellen. Für jede Bu-

chung muss ein Beleg (körperlich oder digital gespeichert) vorliegen.  

 

- Anordnungswesen 

 

Seit 01.10.2014 hat die Gemeinde Niederdorfelden einen elektronischen Rechnungsworkflow 

für die Behandlung aller eingehenden und ausgehenden Rechnungen eingeführt. Die Bearbei-

tung der Eingangsrechnungen erfolgt vollständig papierlos. Mit der Einführung des Rech-

nungseingangsworkflows ist nur noch dieses Instrument zu nutzen. Auszahlungen in Papier-

form sind nicht mehr zugelassen. Die Archivierung aller Belege erfolgt nur noch auf elektro-

nischem Wege. 
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Ablauf des Verfahrens: 

Die Poststelle versieht die Rechnung mit dem Eingangsstempel und leitet die Rechnungen 

unverzüglich zunächst an den Bürgermeister und anschließend an die Finanzbuchhaltung wei-

ter. Alle ein- und ausgehenden Rechnungen werden dort zentral eingescannt und dem Rech-

nungsworkflow beigefügt. Nach Einscannen der Ein- und Ausgangsrechnungen ist den Be-

schäftigten der Finanzbuchhaltung ein Stempel (Gescannt, Datum) anzubringen. Per E-mail 

eingehende Rechnungen werden ausgedruckt, eingescannt und ebenfalls dem System zuge-

führt. Originalbelege werden nach dem Scannen und der Anordnung vernichtet, sofern sie 

einwandfrei im System hinterlegt sind.  

 

Die Zentrale Finanzbuchhaltung erfasst die Rechnung und gibt die elektronisch gespeicherten 

Belege an die jeweils zuständigen Mitarbeiter//innen weiter, sofern sie nicht selbst für die 

Prüfung und Erledigung verantwortlich ist. Die weitere Verfahrensweise über die Feststellung 

und Anordnung ist in der Dienstanweisung des beleglosen Anordnungswesens (RWF) der Ge-

meinde Niederdorfelden geregelt.  

 

Über die weiteren Verfahrensabläufe und Verarbeitung der Eingangsrechnungen verweisen 

wir auf die Dienstanweisung zur Durchführung des beleglosen Anordnungswesens (RWF) vom 

01.10.2014. 

 

Im RWF kann der Verlauf der jeweiligen Bearbeitungsschritte jederzeit eingesehen werden.  

 

Die Überprüfung der Zahlungsanordnungen erfolgte stichprobenweise im RWF. Die Mindest-

anforderungen gemäß § 7 GemKVO werden beachtet. Die Einzahlungen und die Auszahlungen 

sind vollständig und in richtiger Höhe gebucht und ordnungsgemäß belegt. Die Buchungen 

sind zeitnah erfolgt.  

 

Die stichprobenweise Prüfung der Buchungen ergab keine Beanstandungen.  

 

- Belegwesen 

 

Für die Buchführung gilt das Belegprinzip (keine Buchung ohne Beleg). Grundlage jeder Bu-

chung sind begründende Unterlagen (Rechnungen, Hilfsbelege etc.). Die Zahlungsanordnun-

gen entsprechen den Mindestanforderungen gemäß § 7 GemKVO. 

 

Vom Posteingang bis zur Buchung können zuständige Mitarbeiter Rechnungen oder Gutschrif-

ten im RWF bearbeiten. Bei Eingang werden Rechnungen zunächst digitalisiert und werden 

dann komplett im RWF bearbeitet. Das Verfahren bildet alle Arbeitsschritte des Rechnungs-

laufes ab und optimiert den Arbeitsprozess durch Digitalisierung und Automatisierung. 

 

Die Aufbewahrung der Unterlagen erfolgt in digitaler Form. Es wird sichergestellt, dass die 

Inhalte der Bücher und aller auf digitalen Datenträgern gespeicherter Aufzeichnungen mit den 

jeweiligen Originalen übereinstimmen, während der Dauer der jeweiligen Aufbewahrungsfris-

ten verfügbar sind und jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden 

können. 

 

Die stichprobenweise Prüfung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung hat ergeben, dass 

die Einzahlungen und die Auszahlungen vollständig und in richtiger Höhe gebucht sind. Die 

Buchungen sind zeitnah erfolgt. Die Sachprüfung konnte im RWF durchgeführt werden und 

ergab keine Beanstandungen. Bezüglich der Aufbewahrungsfristen verweisen wir auf die ge-

setzlichen Vorgaben des § 37 GemHVO. 
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13. Kassengeschäfte 

 

Die Regelungen über die Aufgaben und die Organisation der Kasse ergeben sich aus dem 

Ersten Abschnitt der GemKVO. Der Zahlungsverkehr ist im Dritten Abschnitt und die Verwal-

tung der Kassenmittel im Vierten Abschnitt der GemKVO geregelt. 

 

In der Gemeinde Niederdorfelden werden die Kassengeschäfte von der Gemeindekasse abge-

wickelt. Zur Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung werden von unserem 

Amt nach § 131 Abs. 1 HGO jährlich Kassenprüfungen vorgenommen. In die Prüfung werden 

auch die bestehenden Zahlstellen einbezogen.  

 

Die im Berichtsjahr vorgenommenen Kassenprüfungen haben keine wesentlichen Beanstan-

dungen ergeben. 

 

 

14. Technische Prüfung 

 

14.1. Vorbemerkungen, Prüfungsumfang 

 

Prüfungsinhalt der Technischen Prüfung waren drei ausgewählte, abgeschlossene Baumaß-

nahmen und eine Dienstleistung des Haushaltsjahres 2018. Die Prüfung konzentrierte sich 

auf die Vergabe und die Abrechnung der jeweiligen Leistungen. Die Prüfung führten wir im 

August 2021 in unseren Räumlichkeiten in Gelnhausen, anhand der durch die Gemeindever-

waltung zur Verfügung gestellten Unterlagen, durch. 

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Berichtsabschnitt angeführten Kosten und Beträge, 

soweit nichts anderes angegeben ist, die Mehrwertsteuer enthalten. 

 

14.2. Vergabedienstanweisung 

 

Den Vergabeverfahren der zu prüfenden Baumaßnahmen und Dienstleistung liegt die Dienst-

anweisung der Gemeinde, welche am 01.05.2016 in Kraft getreten ist, zu Grunde. Die gültige 

Dienstanweisung der Gemeinde bezieht sich auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens aktuel-

len Gesetzte und Erlasse. Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen in Bezug auf 

Gesetze, Erlasse und Verordnungen des Vergaberechts aufgezeigt. 

 

Am 01.07.2013 ist neben dem sog. Vergabeerlass ein neues „Hessische Vergabegesetz“ ein-

geführt worden. Eine Neufassung dieses Gesetzes als „Hessisches Vergabe- und Tariftreue-

gesetz“ (HVTG) trat am 01.03.2015 in Kraft. Am 01.09.2021 tritt ein neues HVTG in Kraft. 

Mit Inkrafttreten des neuen HVTG geht die Einführung der Unterschwellenvergabeordnung 

(UVgO) in Hessen einher, welche die VOL/A ersetzen wird. 

 

Der gemeinsame Runderlass „Öffentliches Auftragswesen“ des hessischen Ministeriums für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung vom 02.12.2015 (StAnz. S. 1377) wurde 

zuletzt zum 14.09.2020 überarbeitet (StAnz. 2020, S. 1026). 

 

Die neue Fassung der VOB/A im 1. Abschnitt ist im April 2019 auch in Hessen eingeführt 

worden. Dazu wurde der gemeinsame Runderlass mit Datum vom 26.03.2019 geändert 

(StAnz. 15/2019, S. 366).  
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Alle zwei Jahre werden seitens der EU-Kommission die aktuellen Schwellenwerte geändert – 

zuletzt am 01.01.2020. Diese betragen aktuell für Bauleistungen 5,350 Mio. € und für Liefer- 

und Dienstleistungen 214,0 T€. Ab diesen geschätzten Auftragswerten sind europaweite 

Vergabeverfahren durchzuführen. 

 

Im Januar 2021 ist eine neue Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in Kraft 

getreten. Diese ist bei zukünftigen Vergaben von Architekten- und Ingenieurleistungen zu 

berücksichtigen. 

 

Der Gemeindevorstand hat zum 01.05.2016 eine Dienstanweisung für die Verfahren zur 

Vergabe von Leistungen, Bauleistungen und freiberuflichen Leistungen erlassen. Die Dienst-

anweisung muss verbindlich für sämtliche Beschaffungen der Gemeinde angewendet werden. 

Die aufgezeigten Gesetzesänderungen zeigen, dass eine erneute Fortschreibung unerlässlich 

ist. Wir empfehlen, die Dienstanweisung im Zusammenhang mit der geplanten Einführung 

des neuen Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes im September 2021 zu aktualisieren.  

 

14.3. Korruptionsprävention 

 

Die Verwaltung hat Vorkehrungen zur Korruptionsprävention getroffen. Der Gemeindevor-

stand hat zum 01.04.2017 eine „Dienstanweisung zur Vorbeugung der Korruption und zum 

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ beschlossen. Das Regelwerk spiegelt die aktuel-

len Vorschriften zur Korruptionsvermeidung wieder. Die Dienstanweisung und die dazugehö-

rigen Erlasse wurden allen Bediensteten der Gemeinde Niederdorfelden ausgehändigt. Die 

Kenntnisnahme wurde nachweislich dokumentiert. 

 

14.4. Projektprüfung 

 

Wir haben Ausschreibung, Vergabe und in wesentlichen Stichproben die Abrechnung folgen-

der Bauvorhaben und Dienstleistung geprüft: 
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*) EU = nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb; ÖA = Öffentliche Ausschreibung; FV = 
Freihändige Vergabe; DV = Direktvergabe 
 
 

Hinweise und Feststellungen 

 

Zu 1. – Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

 

Im Rahmen der Straßensanierung Oberdorfelder Straße lies die Gemeinde auch die Herstel-

lung neuer Wege auf dem Friedhof sowie Grabumrandungen durchführen.  

 

Eine Öffentliche Ausschreibung für diese Bauleistungen erzielte entgegen der Erwartungen 

nur einen geringen Wettbewerb – es wurden nur zwei Angebote abgegeben. Nach Prüfung 

und Wertung der Angebote erhielt das preisgünstigste Angebot den Zuschlag zur Ausführung 

der Arbeiten. Ausschreibung und Vergabe waren vollständig dokumentiert und in allen Teilen 

nachvollziehbar – die Vergabe war nicht zu beanstanden. 

Die Abrechnung des Bauvorhabens erfolgte vertragskonform und ergab keine Feststellungen.  

 

Nr. 

Maßnahme /    

Gewerk

Submissionsergebnis / 

Angebotseröffnung

V
e
rg

a
b
e
a
rt

 *
)

T
e
iln

e
h
m

e
r

A
n
g
e
b
o
t 

a
b
g
e
g
e
b
e
n

 Hauptauftrag  Abrechnung

1.

1.1
Reparaturarbeiten an Straßen 

und Gehwegen 108.746,06 € - 171.450,33 € ÖA 5 2 108.746,06 € 90.028,61 €

2. 

2.1 Kanalsanierung 70.125,38 € - 98.737,03 € ÖA 6 5 70.125,38 € 74.137,38 €

3. Erneuerung der Pumpenanlage am Pumpwerk Bauhof

3.1 Mietpumpe

Leihpumpe inkl. Fracht 955,57 € DV 1 1 955,57 € 955,57 €

Einbau Leihhpumpe 2.911,93 € DV 1 1 2.911,93 € 2.934,85 €

Mietkosten 8.496,60 € DV 1 1 8.496,60 € 4.248,32 €

3.2 Lieferung Pumpenanlage 69.104,25 € DV 1 1 69.104,25 € 69.104,25 €

3.3 Rohrleitungsmontage 25.458,86 € - 28.051,87 € FV 3 3 25.458,86 €          25.212,83 € 

3.4
Elektroarbeiten (Austausch alter 

Elektroinstallation) 16.786,97 € DV 1 1 16.786,97 € 16.089,99 €

3.5
Elektroarbeiten (neuer 

Stromanschluss-Schrank) 10.322,39 € DV 1 1 10.322,39 € 10.322,39 €

3.6 Fernwirktechnik 13.560,05 € DV 1 1 13.560,05 € 16.089,99 €

4. Abfallbeseitigung - Abfuhrlogistik und Containerdienstleistung

4.1
Abfallbeseitigung für eine 

Vertragslaufzeit von 5 Jahren 496.907,41 € - 1.126.457,21 € EU 6 3 496.907,41 €

 noch nicht 

bekannt 

Abrechnung 2018 94.402,82 €

Straßensanierung (Oberdorfelder Straße) und neue Wege des Friedhofes

Kanalsanierung ausgehend von der EKVO-Prüfung 2017
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Zu 2. – Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

 

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für Abwasserkanäle wurden die Kanalleitungen im 

Jahr 2017 untersucht und davon ausgehend der Sanierungsbedarf festgelegt. 

 

Die Gemeinde hat die hierfür notwendigen Bauleistungen im Rahmen einer Öffentlichen Aus-

schreibung vergeben. Es wurden 5 Angebote abgegeben. Die Einhaltung der gültigen Verga-

beregeln zur Ausschreibung wird von uns bestätigt. Nach Prüfung und Wertung der Angebote 

erhielt der preisgünstigste Bieter den Zuschlag zur Ausführung der Arbeiten. 

Die Abrechnung des Bauvorhabens war nachvollziehbar sowie vollständig dokumentiert und 

nicht zu beanstanden.  

 

Im Ergebnis ergab die Prüfung von Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung keine Feststel-

lungen. 

 

Zu 3. – Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

 

Der Gemeindevorstand hatte bereits im Jahr 2014 die Sanierung des Pumpwerks am Bauhof 

beschlossen, jedoch nicht umgesetzt. Mit dem Ausfall einer Pumpe im Dezember 2017 war 

eine Erneuerung der Pumpenanlage am Pumpwerk Bauhof unumgänglich. Zur Sicherstellung 

der Versorgung ließ die Gemeinde für die Übergangszeit eine Mietpumpe einsetzen.  

Die Gemeinde hat im Rahmen einer Direktvergabe die Mietpumpe vergeben. Die Direkt-

vergabe ist wegen der Dringlichkeit gem. Nr. 1.3 des gemeinsamen Runderlasses zum öffent-

lichen Auftragswesen zulässig und nicht zu beanstanden. 

 

Aus den Bedingungen des Mietvertrags ergibt sich eine Reduzierung der Mietkosten um 

50 %, wenn im Anschluss an das Mietverhältnis eine neue Pumpe dieser Firma erworben wird. 

Die Gemeinde forderte ein Angebot dieser Firma an; weitere Angebote für die Beschaffung 

einer Pumpe wurden nicht eingeholt, da die Gemeinde davon ausging, dass es kein günstige-

res Angebot aufgrund der dadurch vergünstigten Mietkosten geben könne. Ein Ausnahmefall 

gem. § 3a Abs. 3 VOB/A, welcher eine Direktvergabe auch über der Freigrenze von 10,0 T€ 

erlaubt, liegt nicht vor. Daher hätte eine Freihändige Vergabe i. S. d. HVTG (5 Bieter zur 

Angebotsabgabe auffordern) durchgeführt werden müssen. Wir bitten zukünftig um Einhal-

tung der Freigrenzen bei der Wahl des Vergabeverfahrens. Nur durch das Einholen von wei-

teren Angeboten hätte die Gemeinde belegen können, dass es tatsächlich keine wirtschaftli-

chere Lösung gegeben hätte. 

 

Für die Montagearbeiten der Rohrleitungen holte die Gemeinde drei Angebote im Rahmen 

einer Freihändigen Vergabe ein. Die erforderliche Mindestanzahl von 5 Angeboten 

(§ 11 Abs. 3 HVTG) wurde nicht eingehalten. Wir bitten, die Vorgaben des HVTG bei zukünf-

tigen Vergaben zu berücksichtigen. Des Weiteren hätte in der HAD anschließend eine Be-

kanntmachung über den vergebenen Auftrag gem. § 15 Abs. 3 HVTG veröffentlicht werden 

müssen, um dem Vergabegrundsatz der Transparenz gerecht zu werden. Dies ist nicht erfolgt 

und sollte bei zukünftigen Vergaben dieser Art beachtet werden.  

 

Die Elektroarbeiten und die Arbeiten an der Fernwirktechnik wurden ohne Vergabeverfahren 

direkt vergeben. Die Direktbeauftragung begründet sich durch einen Ausnahmefall der Frei-

händigen Vergabe, wonach nur mit einem Bieter über den Gegenstand und die Bedingungen 

des Auftrages verhandelt werden muss, wenn gem. § 3a Abs. 3 Nr. 1 VOB/A für die Ausfüh-

rung der Leistung (z. B. aufgrund besonderer Erfahrungen) nur ein Unternehmen in Betracht 
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kommt. Die Unternehmen für die Elektroarbeiten und die Arbeiten an der Fernwirktechnik 

kennen durch vorherige Arbeiten an dem Pumpwerk die örtlichen Gegebenheiten und die 

technische Beschaffenheit der Anlage sehr gut. Daher entspricht die Direktvergabe für beide 

Gewerke den Vorgaben des Vergaberechts.  

Die Abrechnung des Bauvorhabens erfolgte vertragskonform und ergab keine Beanstandun-

gen.  

 

Zu beanstanden ist für alle Gewerke, dass die Gemeinde nicht alle Formalitäten des HVTG in 

den Vergabeunterlagen berücksichtigt hat, wie z. B. das Fehlen der hessischen Tariftreueer-

klärung und besonderen Vertragsbedingungen. Um alle Vorgaben des HVTG korrekt einzuhal-

ten, empfehlen wir die Musterformblätter Hessen (kostenloser Download auf der HAD-Seite) 

für Ausschreibungen zu verwenden - siehe auch gesetzliche Empfehlung des § 10 Abs. 8 

HVTG. 

 

Zu 4. – Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

 

In unserem Bericht über die technischen Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 

haben wir bereits darauf hingewiesen, dass die Abfallbeseitigung der Gemeinde neu ausge-

schrieben werden muss, da der bisherige Vertrag bereits eine zu lange Vertragslaufzeit hat 

und diese sich automatisch um drei Jahre verlängerte. Eine weitere Verlängerung wäre unzu-

lässig und nicht vertretbar. Auch die Kommunalaufsichtsbehörde des Main-Kinzig-Kreises wies 

die Gemeinde darauf hin, dass der bestehende Vertrag zu kündigen und neu auszuschreiben 

ist. 

 

Aufgrund des hohen Auftragsvolumens - Vertragslaufzeit über 5 Jahre – wurde der EU-

Schwellenwert überschritten und eine europaweite Ausschreibung war erforderlich. Die Ge-

meinde hatte ein nicht offenes Verfahren mit vorherigem Teilnahmewettbewerb durchgeführt, 

welches einen breiten Wettbewerb erzielte. Im Teilnahmewettbewerb hatten 6 Bieter ihr In-

teresse bekundet, welche anschließend zur Abgabe eines Angebots aufgefordert wurden. Drei 

Angebote gingen schließlich bei der Gemeinde ein. Alle gültigen Vergaberegeln zur Ausschrei-

bung wurden eingehalten. Nach Prüfung und Wertung der Angebote erhielt das preisgüns-

tigste Angebot den Zuschlag. 

 

Die Prüfung der jeweiligen Abrechnungen aus dem Jahr 2018 ergab keine Beanstandungen.  

Im Ergebnis ergab die Prüfung von Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung keine Feststel-

lungen. 

 

14.5. Honorarzahlungen an freischaffende Architekten und Ingenieure 

 

Wir haben folgende Honorarzahlungen an freischaffende Ingenieurbüros fachtechnisch ge-

prüft: 
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Hinweise und Feststellungen 

Auftragsgrundlage der geprüften Ingenieurleistungen waren Verträge/Aufträge auf Grundlage 

der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Leistungen wurden entspre-

chend der darin getroffenen Vereinbarungen ordnungsgemäß abgerechnet. Die Honorare la-

gen insgesamt in einem günstigen Bereich.  

 

14.6. Prüfungsergebnis 
 

Die von uns geprüften Baumaßnahmen hat die Verwaltung mit Ausnahme der Erneuerung der 

Pumpenanlage vorschriftsmäßig ausgeschrieben und vergeben. Hier beanstanden wir, dass 

die Wahl sowie die Umsetzung des Vergabeverfahrens Pumpwerk nicht den Vorgaben des 

HVTG entsprechen. Wir bitten, zukünftig auf eine vorschriftsmäßige Durchführung der 

Vergabe zu achten. Des Weiteren beanstanden wir die teilweise inkonsequente Umsetzung 

der Vorgaben des HVTG zur Tariftreue und Vertragsbedingungen. Hier empfehlen wir die Mus-

terformblätter Hessen (kostenloser Download auf der HAD-Seite) zu verwenden.  

 

Generell waren Ausschreibung und Vergabe nachvollziehbar und vollständig dokumentiert.  

 

Die Abrechnungsprüfung der Bauleistungen ergab keine Feststellungen mit finanziellen Aus-

wirkungen.  

 

Die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Abfallbeseitigung war nicht zu beanstanden.  

 

Die Beauftragung und Abrechnung der Ingenieurleistungen erfolgte ordnungsgemäß auf 

Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Honorare lagen 

in einem günstigen Bereich. 

 

 

15. Sondervermögen, Beteiligungen, Zweckverbände, Sicherheiten für 

Dritte 

 

15.1. Beteiligungen 

 

Maßnahme 

Leistungsbild der 

Ingenieurleistungen H
o
n
o
ra

rz
o
n
e

L
e
is

tu
n
g
s
p
h
a
s
e
n

N
e
b
e
n
k
o
s
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n

A
b
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c
h
n
u
n
g

(b
ru

tt
o
)

Vekehrsanlagen III Mindestsatz  6-9 5% 7.003,79 €

Ingieurbauwerke III Mindestsatz  5-9 --- 8.602,75 €

Technische Ausrüstung II Mindestsatz 3, 5-9 5% 24.821,30 €

Projektsteuerung 17.136,00 €

Abfallbeseitigung - Abfuhrlogistik und Containerdienstleistung

pauschal

Straßensanierung (Oberdorfelder Straße) und neue Wege des Friedhofes

Kanalsanierung ausgehend von der EKVO-Prüfung 2017

Erneuerung der Pumpenanlage am Pumpwerk Bauhof
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Mit dem Inkrafttreten der mit Gesetz vom 31.01.2005 geänderten HGO hat die Gemeinde 

gemäß 123 a Abs. 1 HGO jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an privatrechtlichen 

Unternehmen zu erstellen, wenn die Gemeinde mindestens 20 % der Anteile hält.  

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung vom 26.11.2019 festgestellt, dass in der Ge-

meinde Niederdorfelden in 2018 keine Beteiligungen an Unternehmen in der Rechtsform des 

Privatrechts gem. § 121 HGO bestehen, so dass die Erstellung eines Beteiligungsberichtes 

entfällt. 

 

Die Gemeindevertretung, die Kommunalaufsicht und das Amt für Prüfung und Revision wur-

den über den Verzicht unterrichtet. 

 

15.2. Sicherheiten für Dritte  

 

Am Ende des Berichtsjahres bestanden Verpflichtungen aus Bürgschaften von insgesamt 

325,4 T€. Es bestehen Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde, die folgenden Stand aus-

weisen: 

 

Bürgschaftsnehmer Bürgschaftser- Höhe der Bürg- Genehmigung der Valutastand 

 klärung vom schaft/€ Aufsichtsbehörde 

vom 

31.12.2018/ 

T€ 

     

Tennisclub Niederdorfelden 
e. V. 

16.07.1993 649.340,69 22.07.1993 287,7 

Niederdorfelder Schützen-
club 84 e. V.  

03.11.1997 25.564,59 06.11.1997 17,2 

Niederdorfelder Schützen-
club 84 e. V.  

03.11.1997 51.129,19 06.11.1997 20,5 

 

Bei vorgenannten Bürgschaftsverpflichtungen handelt es sich um Ausfallbürgschaften für Dar-

lehen zu Gunsten von Niederdorfeldener Vereinen.  

 

15.3. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können 

 

Die Gemeinde Niederdorfelden übernimmt gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 

01.06.2017 die Ausfallbürgschaft für das aufgenommene Darlehen für die Baugebietsentwick-

lung „Im Bachgange“ in Höhe von 12.000,0 T€. Darlehensnehmer ist die Firma ZSE Immobi-

lien GmbH, die von derGemeinde Niederdorfelden mit der Baugebietsentwicklung beauftragt 

wurde. Der Vertrag über die Entwicklung des Baugebiets „Im Bachgange“ vom 15.02.2017 

wird von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 26.07.2017 als Rechtsgeschäft zur För-

derung des Städte- und Wohnungsbaus und zur Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur 

bewertet, welches gemäß § 104 Absatz 4 HGO keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung 

bedarf. Dies gilt ebenso für die im Rahmen der Umsetzung des Vertrages vom Gemeindevor-

stand gegebenen Ausfallbürgschaft in Höhe von 12.000,0 T€ vom 11.07.2017 für alle Ansprü-

che, die der Sparkasse Hanau aus der Gewährung des Darlehens (Kontokorrentkredit vom 

11.07.2017) gegen die Firma ZSE Immobilien GmbH zustehen oder noch zustehen werden 

(siehe Schreiben der Kommunalaufsicht vom 26.07.2017). Entsprechend der Wahrscheinlich-

keit der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft hat die Gemeinde jederzeit eigenverantwortlich 

zu entscheiden, ob finanzielle Vorsorge durch Bildung einer Rückstellung zu treffen ist oder 

eine Angabe im Anhang zur Jahresrechnung ausreicht. Das Treuhandkonto ist nach Vertrags-

schluss im Jahr 2017 eröffnet worden. Gemäß Jahresabrechnung der Firma ZSE Immobilien 
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GmbH für das Geschäftsjahr 2018 vom 3. April 2019 beläuft sich der Sollsaldo des Abwick-

lungskontos per 31. Dezember 2018 auf 6.180,6 T€. Die Jahresabrechnung 2018 besteht aus 

einem Abschlussbericht sowie einem Anhang mit verschiedenen Aufstellungen, die die Kon-

tobewegungen chronologisch, nach Buchungskonto und nach Zahlungsempfänger aufzeigen. 

Zusätzlich liegt ein vom Steuerberater Brückner & Naumann, Hanau, bescheinigter Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2018 für das Baugebiet „Im Bachgange“ vor, aus dem sich der 

Stand des Abwicklungskontos und die kumulierten Kontensalden zum 31. Dezember 2018 

ergeben. Die Saldenvorträge stimmen mit den entsprechenden Werten aus der Jahresabrech-

nung 2018 der Firma ZSE überein. 

 

Die Firma Schüllermann und Partner AG hat die Jahresabrechnung für das Geschäftsjahr 2018 

einer Prüfung unterzogen und eine Beurteilung der Jahresabrechnung abzugeben. Die Ge-

schäftsführung der Firma ZSE ist für die Aufstellung der Jahresabrechnung sowie die gemach-

ten Angaben verantwortlich. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. In der Jahres-

rechnung für das Jahr 2018 der Firma ZSE Immobilien GmbH wurden folgende Angaben ge-

macht: 

 

Durch den Abschluss der Bauleitplanung (Juni 2018) und der Bodenordnung (September 

2018) ist ein hohes Maß an Rechtssicherheit erlangt worden. Die Ausschreibung der Erschlie-

ßungsmaßnahmen, die im Jahr 2019 beginnen, ergeben im Ergebnis exakt die prognostizier-

ten Kosten. Zusammenfassend ist zu resümieren, dass sich insgesamt eine Verbesserung der 

Prognose ergeben hat. Wir empfehlen der Gemeinde daher, keine Rückstellungen 

zu bilden. 

 

Die Gemeindevertretung hat die Jahresabrechnung für das Jahr 2018 am 27.06.2019 und am 

04.03.2021 zur Kenntnis genommen. 

 

 

16. Entlastung früherer Jahresabschlüsse  

 

Der Schlussbericht über den von uns zuletzt geprüften Jahresabschluss 2017 wurde von uns 

am 21.08.2020 erstellt. Die Gemeindevertretung hat am 10.09.2020 nach § 114 Abs. 1 HGO 

über den Jahresabschluss 2017 beschlossen und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt. 

Der Beschluss über den Jahresabschluss wurde nach § 114 Abs. 2 HGO am 11.09.2020 öf-

fentlich bekannt gemacht und der Jahresabschluss in der Zeit vom 14.09. bis 18.09.2020 

sowie in der Zeit vom 21.09. bis 22.09.2020 öffentlich ausgelegt.  

 

 

17. Gesamtabschluss  

 

Nach den zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Nieder-

dorfelden geltenden Rechtsvorschriften war die Gemeinde gemäß § 112 Abs. 5 HGO in Ver-

bindung mit § 53 GemHVO verpflichtet, einen Gesamtabschluss aufzustellen. Der Gesamtab-

schluss war erstmals auf den 31.12.2015 aufzustellen.  

 

In den Gesamtabschluss sind grundsätzlich alle Aufgabenträger mit kaufmännischer Rech-

nungslegung gemäß § 112 Abs. 5 HGO einzubeziehen.  

 

Der Gesamtabschluss besteht aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung und der zusam-

mengefassten Vermögensrechnung. Er ist um eine Kapitalflussrechnung zu ergänzen. Dem 
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Gesamtabschluss ist ferner ein Anhang beizufügen. In einem Bericht ist der Gesamtabschluss 

zu erläutern (Hinweis Nr. 1.3 zu § 53 GemHVO).  

 

Auf einen Gesamtabschluss kann verzichtet werden, wenn die Bilanzsummen der Aufgaben-

träger, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen wären, zusammen den Wert von 20 v. H. 

der in der Vermögensrechnung der Gemeinde Niederdorfelden ausgewiesenen Bilanzsumme 

nicht übersteigen (Hinweis Nr. 1.2 zu § 53 GemHVO).  

 

Die Gemeinde Niederdorfelden hat aufgrund der vorgenannten Regelung mit Beschluss des 

Gemeindevorstands vom 26.11.2019 auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet. 

Die Gemeindevertretung, die Kommunalaufsicht und unser Amt wurden über den Verzicht 

unterrichtet. Die gesetzlichen Vorgaben für den Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtab-

schlusses wurden beachtet.  

 

Die Regelungen zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses wurden mit der Änderung der HGO 

(gültig vom 16.05.2020) neu gefasst. In Bezug auf den Zeitpunkt, in dem erstmals ein Ge-

samtabschluss aufzustellen ist, sieht die HGO nunmehr vor, dass die Kommune spätestens 

die bis zum 31.12.2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenfassen muss. Hierin liegt 

eine deutliche Verlängerung der Aufstellungsfrist zur bisherigen Vorgabe (31.12.2015). Die 

Gesamtabschlüsse müssen nach aktueller Rechtslage bis spätestens 30.09.2022 aufgestellt 

sein. Gemäß § 112b HGO ist eine Gemeinde mit weniger als 20 000 Einwohnern von der 

Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit. Aufgrund dessen besteht für die Ge-

meinde Niederdorfelden keine Verpflichtung mehr, einen Gesamtabschluss aufzustellen. 

 

 

18. Prüfungsvermerk 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Niederdorfelden für das Haushaltsjahr 2018 

geprüft. Im Rahmen der Prüfung haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss mit Anlagen 

und den Rechenschaftsbericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

 

Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden.  

 

Nach der vom Bürgermeister abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz die 

Vermögens- und Schuldenposten vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklärung 

bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie 

sonstige finanzielle Verpflichtungen, als sie aus dem Anhang ersichtlich sind. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Mit den nach unserer Beurteilung aufgrund der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht 

der Jahresabschluss und der Anhang den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 

Bestimmungen der Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederdorfelden. Der Rechenschaftsbericht steht in 
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Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermö-

gens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederdorfelden und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Die weitere Verfahrensweise ergibt sich aus den §§ 113 und 114 HGO. Nach Vorlage des 

Schlussberichtes und der Stellungnahme des Gemeindevorstands kann die Gemeindevertre-

tung über den Jahresabschluss und die Entlastung des Verwaltungsorgans entscheiden. 

 

 

Gelnhausen, 27.08.2021 

 

Die Leiterin des Die Prüfer 
Amtes für Prüfung und Revision  

des Main-Kinzig-Kreises  
  
  
    
     (Hagen Walenzyk)                   (Stefanie Weigand) 
  
  

(Andrea Mohr)  
  
                             (Carina Zinkhan) 
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Anlage 1: Vermögensrechnung Aktiva 

Ergebnis Ergebnis

2018 2017

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 52.773,00 € 64.553,00 €

1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.043.480,51 € 1.047.920,21 €

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 6.247.704,71 € 6.245.545,66 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 6.298.191,00 € 6.431.482,00 €

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 6.529.729,69 € 6.684.860,69 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 13.801,00 € 17.171,00 €

1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 550.095,00 € 633.193,00 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62.713,00 € 65.791,29 €

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 €

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 €

1.3.3 Beteiligungen 19.504,32 € 19.504,32 €

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 47.589,93 € 50.318,94 €

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 100,00 € 100,00 €

1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0,00 € 0,00 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 € 0,00 €

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und 

Waren

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä. 378.062,62 € 331.152,63 €

2.3.2 Forderungen aus Steuern u.ä. 257.859,14 € 160.977,25 €

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.279,71 € 93.097,30 €

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u.ä. 0,00 € 0,00 €

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 254.188,45 € 109.851,22 €

2.4 Flüssige Mittel 3.512.125,86 € 1.586.894,72 €

3. Rechnungsabgrenzungsposten 7.792,45 € 7.660,18 €

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 € 0,00 €

Summe 25.296.990,39 € 23.550.073,41 €

2.2 0,00 € 0,00 €

1.3.4 0,00 € 0,00 €

Pos. Bezeichnung
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Anlage 1: Vermögensrechnung Passiva 

Ergebnis Ergebnis

2018 2017

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position 6.032.349,66 € 6.032.349,66 €

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses

1.2.4 Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 €

1.2.4.1 Stiftungskapital 0,00 € 0,00 €

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 € -650.779,98 €

1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 € 0,00 €

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 €

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 €

2. Sonderposten

Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse  

 und Investitionsbeiträge 

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 1.922.838,18 € 2.021.143,18 €

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 32.146,00 € 34.752,00 €

2.1.3 Investitionsbeiträge 5.094.962,00 € 5.266.101,00 €

2.2 Sonderposten für Gebührenausgleich 235.734,96 € 243.463,62 €

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG 0,00 € 0,00 €

2.4 sonstige Sonderposten 25.949,00 € 30.785,00 €

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen 1.697.784,00 € 1.626.849,00 €

3.2
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 

Finanzausgleichsgesetz u.ä.
1.469.400,00 € 1.540.000,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 

von Abfalldeponien 

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 0,00 €

3.5 Sonstige Rückstellungen 48.000,00 € 251.000,00 €

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 321.740,85 € 321.740,85 €

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.126.844,20 € 6.448.585,05 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 321.740,85 € 321.740,85 €

4.2.2 Verbindlichk. gegenüber öffentlichen Kreditgebern 0,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern 0,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.3 Verbindlichk. aus Krediten für die Liquiditätssicherung 0,00 € 0,00 €

4.4 Verbindlichk. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0,00 € 214,37 €

4.5 Verbindlichk. aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä. 91.680,39 € 131.427,37 €

4.6 Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 218.741,18 € 243.699,91 €

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern u.ä. 0,00 € 0,00 €

4.8 Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen u.ä. 0,00 € 0,00 €

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 56.413,95 € 49.122,87 €

5. Rechnungsabgrenzungsposten 291.709,01 € 281.360,36 €

Summe 25.296.990,39 € 23.550.073,41 €

3.3

2.1

0,00 € 0,00 €

0,00 €

1.952.437,86 €

0,00 €

0,00 €

1.2.1

1.2.2

Pos. Bezeichnung
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Anlage 2: Ergebnisrechnung 

Bezeichnung
Ergebnis

des Vorjahres

Fortge-     

schriebener 

Ansatz des 

Haushalts-       

jahres

Ergebnis des 

Haushaltsjahres

2017 2018 2018

Privatrechtliche  Leistungsentgelte 232.298,16 € 221.800,00 € 236.102,26 € -14.302,26 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.476.360,59 € 1.437.460,00 € 1.335.781,36 € 101.678,64 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 24.778,48 € 12.500,00 € 63.973,58 € -51.473,58 €

Bestandsveränderungen/Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
7.818.294,54 € 7.236.000,00 € 7.988.218,58 € -752.218,58 €

Erträge aus Transferleistungen 175.509,63 € 160.000,00 € 168.959,99 € -8.959,99 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfde. Zwecke 

und allgemeine Umlagen
495.501,57 € 418.700,00 € 619.799,17 € -201.099,17 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 

Investitionszuweisungen u.ä.
373.508,97 € 358.800,00 € 338.628,71 € 20.171,29 €

Sonstige ordentliche Erträge 540.798,93 € 1.258.600,00 € 1.425.048,18 € -166.448,18 €

Summe der ordentlichen Erträge 11.137.050,87 € 11.103.860,00 € 12.176.511,83 € -1.072.651,83 €

Personalaufwendungen 2.633.463,99 € 2.779.160,00 € 2.618.234,53 € 160.925,47 €

Versorgungsaufwendungen 349.425,39 € 272.500,00 € 359.132,54 € -86.632,54 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.514.441,89 € 1.632.100,00 € 1.446.132,04 € 185.967,96 €

Abschreibungen 779.881,60 € 738.600,00 € 737.695,99 € 904,01 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u.ä. 580.206,71 € 632.900,00 € 600.708,51 € 32.191,49 €

Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen
4.748.295,22 € 4.638.900,00 € 5.707.747,15 € -1.068.847,15 €

Transferaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.348,46 € 4.100,00 € 3.752,94 € 347,06 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.609.063,26 € 10.698.260,00 € 11.473.403,70 € -775.143,70 €

Verwaltungsergebnis 527.987,61 € 405.600,00 € 703.108,13 € -297.508,13 €

Finanzerträge 8.456,91 € 8.000,00 € 17.622,39 € -9.622,39 €

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 97.130,05 € 120.000,00 € 100.510,12 € 19.489,88 €

Finanzergebnis -88.673,14 € -112.000,00 € -82.887,73 € -29.112,27 €

Ordentliches Ergebnis 439.314,47 € 293.600,00 € 620.220,40 € -326.620,40 €

Außerordentliche Erträge 130.981,12 € 1.300.000,00 € 2.019.574,96 € -719.574,96 €

Außerordentliche Aufwendungen 90.979,67 € 0,00 € 36.577,52 € -36.577,52 €

Außerordentliches Ergebnis 40.001,45 € 1.300.000,00 € 1.982.997,44 € -682.997,44 €

Jahresergebnis 479.315,92 € 1.593.600,00 € 2.603.217,84 € -1.009.617,84 €

Vergleich fortge-

schriebener

Ansatz/    

Ergebnis des 

Haushaltsjahres 
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Anlage 3: Finanzrechnung 

2017 2018 2018

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 236.477,51 € 221.800,00 € 223.905,55 € 2.105,55 €

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.548.487,58 € 1.456.360,00 € 1.326.191,39 € -130.168,61 €

3 Kostenersatzleistungen und erstattungen 34.395,85 € 12.500,00 € 45.898,58 € 33.398,58 €

4
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
7.774.054,91 € 7.236.000,00 € 8.010.927,88 € 774.927,88 €

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 175.509,63 € 160.000,00 € 168.959,99 € 8.959,99 €

6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und 

allgemeine Umlagen
499.859,77 € 418.700,00 € 569.455,47 € 150.755,47 €

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7.365,76 € 8.000,00 € 16.382,26 € 8.382,26 €

8
Sonstige ordentliche und außerord. Einzahlungen, die sich 

nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
204.885,82 € 158.600,00 € 209.994,85 € 51.394,85 €

9
Summe Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
10.481.036,83 € 9.671.960,00 € 10.571.715,97 € 899.755,97 €

10 Personalauszahlungen 2.630.713,13 € 2.779.160,00 € 2.618.658,87 € -160.501,13 €

11 Versorgungsauszahlungen 280.744,39 € 272.500,00 € 288.197,54 € 15.697,54 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.488.555,39 € 1.617.600,00 € 1.451.794,83 € -165.805,17 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke sowie besondere Finanzausgaben
541.994,51 € 632.900,00 € 600.809,74 € -32.090,26 €

15
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen
3.582.489,55 € 4.518.900,00 € 4.789.272,46 € 270.372,46 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 96.915,68 € 120.000,00 € 100.687,42 € -19.312,58 €

17
Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche 

Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
94.196,93 € 4.100,00 € 28.846,17 € 24.746,17 €

18
Summe Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
8.715.609,58 € 9.945.160,00 € 9.878.267,03 € -66.892,97 €

19
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
1.765.427,25 € -273.200,00 € 693.448,94 € 966.648,94 €

20
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und                             

-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
74.708,60 € 0,00 € 24.118,75 € 24.118,75 €

21

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Sachanlagevermögens  und des immateriellen 

Anlagevermögens

114.689,87 € 1.300.000,00 € 1.921.902,37 € 621.902,37 €

22
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Finanzanlagevermögens 
0,00 € 0,00 € 7.185,60 € 7.185,60 €

23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 189.398,47 € 1.300.000,00 € 1.953.206,72 € 653.206,72 €

24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                   

und Gebäuden
0,00 € 10.000,00 € 6.476,17 € -3.523,83 €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.730,82 € 20.000,00 € 250.782,63 € 230.782,63 €

26
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 

Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
313.146,52 € 123.400,00 € 136.945,44 € 13.545,44 €

27
Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-                        

anlagevermögen
11.434,00 € 0,00 € 4.456,59 € 4.456,59 €

28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 430.311,34 € 153.400,00 € 398.660,83 € 245.260,83 €

29
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus 

Investitionstätigkeit
-240.912,87 € 1.146.600,00 € 1.554.545,89 € 407.945,89 €

30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf 1.524.514,38 € 873.400,00 € 2.247.994,83 € 1.374.594,83 €

31
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen
1.227.085,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen
256.704,50 € 330.000,00 € 322.375,38 € -7.624,62 €

33
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus 

Finanzierungstätigkeit
970.380,50 € -330.000,00 € -322.375,38 € 7.624,62 €

34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum                                    

Ende des Haushaltsjahres 
2.494.894,88 € 543.400,00 € 1.925.619,45 € 1.382.219,45 €

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 184.994,37 € 0,00 € 82.795,33 € 82.795,33 €

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 189.178,45 € 0,00 € 83.183,64 € 83.183,64 €

37
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag aus 

haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
-4.184,08 € 0,00 € -388,31 € -388,31 €

38
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn                               

des Haushaltsjahres
-903.816,08 € 229.455,80 € 1.586.894,72 € 1.357.438,92 €

39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2.490.710,80 € 543.400,00 € 1.925.231,14 € 1.381.831,14 €

40
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende                              

des Haushaltsjahres 
1.586.894,72 € 772.855,80 € 3.512.125,86 € 2.739.270,06 €

Pos. Bezeichnung

Ergebnis

des Vorjahres

Fortgeschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

Ergebnis des 

Haushaltsjahres
Vergleich

Ansatz/Ergebnis        

des Haushaltsjahres

 




